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0. VORBEMERKUNGEN

Die Steigerung des Anteils des Energieaufkommens aus regenerativen Ener-
gien bis zum Jahr 2020 auf mindestens 20 Prozentist erklärtes Staatsziel. Dazu
hat der Gesetzgeber entsprechende wirtschaftliche Anreize geschaffen mit

der Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) und der "BauGB-
Klimaschutznovelle" vom Juli 2011, fortgeschrieben zum Januar 2012. Auch
das Land Sachsen-Anhalt stellt für die Landesentwicklung ab auf einen dko-
nomisch und ökologisch ausgewogenen Energiemix, welcher zunehmend auf
erneuerbaren Energien beruht. Die Landesregierung orientiert sich mit ihrem
Energiekonzept 2007 - 2020 dabei am Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung
der Energieversorgung unter Beachtung von ökonomischen, ökologischen
und sozialen sowie ethisch vertretbaren Aspekten. Eine Form der Energiege-

winnung in regeneraltiver Form ist die Stromerzeugung aus Solarenergie mit
Fotovoltaikanlagen.

Die Stadt Coswig (Anhalt) hatte bereits im Jahre 2009 begonnen den vorlie-
genden Bebauungsplan mit dem Ziel der Revitalisierung des vorliegenden
Altgewerbestandortes aufzustellen. Eine hierzu angefertigte Studie gab die
informelle Basis für die aufgelegte Planung vor und sollte im Ergebnis der Be-
räumung der Altanlagen eine gewerbliche Entwicklung, hauptsächlich mit
Blick auf Kleingewerbe, auf den frei gewordenenBetriebsflächen begünsti-
gen.

Die Stadt Coswig (Anhalt) hatte 2009 durchaus plausible Vorstellungen, im
Sinne einer intelligenten Ansiediungspolitik, hier gewerbehofartige Strukturen
entstehen lassen zu können und so den städtebaulichen Missstand in Form der
vorliegenden gewerblichen Konversionsfläche zu beseitigen. Diese Bemühun-
gen waren bis zum heutigen Tage jedoch nicht vom erwarteten Erfolg ge-
kennzeichnet. Es wird auch zukünftig, nach Einschätzung der Stadt Coswig
(Anhalt), auf Grund bestehender, alternativer FFächenangebote mit günstige-
ren Rahmenvoraussetzungen zur Ansiedlung, keine im Zusammenhang mit der
Ansiedlung "klassischer kleingewerblicher Nutzungen" adäquate Flächenent-
wicklung im Großteil des vorliegenden Plangeltungsbereiches geben. Resul-
tierend möchte die Stadt Coswig (Anhalt) gemeinsam mit der baro Solar
GmbH die Fläche des Plangeltungsbereiches überwiegend zur Solarenergie-
erzeugung bereitstellen und damit den Anteil regenerativ erzeugter Energie
im Stadtgebiet von Coswig (Anhalt) erhöhen. Die entlang der Geschwister-
Scholl-Straße (L 121) etablierte gemischte bauliche Nutzung soll Über die vor-
liegende Bebauungsplanung aufgegriffen und mit einem überschaubaren

Erweiterungspotenzial planungsrechtlich abgesichert werden.

Die in Rede stehende Fläche, welche gegenwärtig im parallel in Bearbeitung
befindlichen Ergänzungsflächennutzungsplanentwurf der Stadt Coswig (An-
halt) als "Versorgungsfläche für Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maß-
nahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, insbesondere zur dezentrao-
len und zentralen Erzeugung und Verteilung, Nutzung oder Speicherung von
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Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-
Kopplung" mit der Zweckbestimmung "Fotovoltaik" dargestellt ist, wird ent-
sprechend dem konkreten, durch den Bebauungsplan vorgegebenen Nut-
zungsumfangzur Übereinstimmung gebracht.

1. ALLGEMEINES ZUR PLANAUFSTELLUNG/ZIELE DER RAUMORDNUNG

Die Stadt Coswig (Anhalt) hat gemäß Landesentwicklungsplan des Landes
Sachsen-Anhalt 2010 (LEP 2010) und Regionalen Entwicklungsplan Anhalt-
Bitterfeld-Wittenberg (REP A-B-W), in Kraft getreten am 24.12.2006 die Funktion
eines Grundzentrums. Beide Programme betonen die Notwendigkeit der
Strukturverbesserung der zentralen Orte. Ziel der Raumordnung ist es, zur
Schaffung gleichwertiger Lebensbedingungenin allen Landesteilen, das Sys-
tem zentraler Orte weiter zu entwickeln (LEP 2010 Z 24, REP A-B-W Ziff. 5.2 Z).
Die zentralen Orte sollen als Versorgungskerne Über den eigentlichen örtlichen
Bedarf hinaus soziale, wissenschaftliche, kulturelle und wirtschaftliche Aufga-
benfür die Bevölkerungihres Verflechtungsbereiches Übernehmen.

Als Ziel der Raumordnungist festgelegt, Grundgzentren als Standorte zur Kon-
zentration von Einrichtungen der Überörtlichen Grundversorgung mit Gütern
und Dienstleistungen sowie der gewerblichen Wirtschaft zu sichern und zu
entwickeln (LEP 2010 Z 35, REP A-B-W Ziffer 5.2.3 Z). Alle Zentralen Orte sind

Schwerpunkte für die Entwicklung von Industrie. und Gewerbe (LEP 2010 Z 59,
REP A-B-W Ziffer 5.4 Z).

Der Standort "Coswig/Klieken" ist darüber hinaus gemäß dem Ziel der Raum-
ordnung des LEP 2010 Z 58 und REP A-B-W Ziffer 5.4.1.2, aufgrund der günsti-
genInfrastrukturanbindung als Iandesbedeutsamer Schwerpunktstandort für
Industrie und Gewerbe festgelegt. Darüber hinaus wird das Grundzentrum
Coswig (Anhalt) gemäß G 8 Nr. 2 LEP 2010 als ländlicher Raum außerhalb der
Verdichtungsräume, aber mit günstigen wirtschaftlichen Entwicklungspotenzi-
alen eingeordnet. Insbesondere ist dabei für Coswig (Anhalt) das Anstreben
einer differenzierten Funktionsverteilung, in Verbindung mit einer angemesse-
nen Wirtschaftsentwicklung als Träger der teilräumlichen Entwicklung zu unter-
stützen. Die Stadt Coswig (Anhalt) ist Teil der Planungsregion Anhalt-Bitterfeld-

Wittenberg.

Für diese Planungsregionist durch den Landkreis Wittenberg die Regionale Pla-
nungsgemeinschaft als Träger der Regionalplanung bestellt. Mit dem vorliegen-
den Bebauungsplan soll ein ordnungspolitischer Konfliktlösungsansatz für einen
Teilbereich der Stadt Coswig (Anhalt) gefunden undein siediungsräumlich posi-

tiv wirkenderBereich entlang der Bahnstrecke Roßlau - Lutherstadt Wittenberg,
in Form einer gewerblichen Nutzung markiert werden. Die Nachnutzung eines
Altgewerbestandortes im Sinne der beabsichtigten Fotovoltaikfreiflächennut-
zung erfolgt damit unter Wahrung eines größtmöglichen Freiraumschuftzes, aus-
schließlich zur funktionalen Sicherstellung eines zentralen Standortes zur Erzeu-
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gung regenerativen Stroms in Verbindung mit den hieraus resultierenden Er-
schlieBungsoptionen.

Die zunehmendeNutzung erneuerbarer Energien entspricht den landesplane-
rischen Zielstellungen im Land Sachsen-Anhalt. Nach dem Ziel Z 103 des LEP
2010 ist sicher zu stellen, dass Energie stets in ausreichender Menge kosten-
günstig, sicher und umweltschonendin allen Landesteilen zur Verfügung steht.
Dabeisind insbesondere die Möglichkeiten für den Einsatz erneuerbarer Ener-
gien auszuschöpfen und die Energieeffizienz zu verbessern.

Im Hinblick auf Fotovoltaikfreiflachenanlagen bestimmtZiel Z 115 des LEP 2010,
dass im Rahmen derlandesplanerischen Abstimmung dieser Anlagen insbe-
sondere ihre Wirkung auf das Landschaftsbild, den Naturhaushalt und die
baubedingte Störung des Bodenhaushaltes zu prüfen ist. Gemäß Grundsatz G
84 des LEP 2010 sollen Fotovoltaikfreiflächenanlagen vorrangig auf bereits ver-
siegelten oder Konversionsflächen errichtet werden.

Im Rahmen der Stellungnahmen zum Vorentwurf des Ergänzungsflächennut-
zungsplanes Coswig (Anhalt) wurde durch die Raumordnungsbehörden bestä-
tigt, dass der vorliegende Flächenkontext nicht zu den landesbedeutsamen
Vorrangstandorten für Industrie- und Gewerbeentwicklungen zu zählen ist. Da-
mit besteht die Möglichkeit, die Errichtung von Fotovoltaikfreiflächenanlagen im
vorliegenden Kontext zu begründen.

Das Siediungssystem ist in Sachsen-Anhalt durch eine dezentrale Struktur cha-
rakterisiert. In klarer Ausrichtung wird die Konzentration von Siediungstätigkeit in
den zentralen Orten angestrebt. Der Wiedernutzung brach gefallener oder auf-
gegebenerSiedlungsflächen, wie im vorliegenden Plangeltungsbereich zu ver-
zeichnen,ist der Vorrang vor der Inanspruchnahme unbeeinflusster Freiflächen
zu geben. So sieht sich der vorliegende Bebauungsplanin Einklang mit den Er-
fordernissen der Raumordnung, im Sinne derZielsetzungen des Landesentwick-
lungsplanes, Grundzentren als Standorte zur Konzentration für Einrichtungen der
Überörtlichen Grundversorgung mit Gütern und Dienstleistungen sowie der ge-
werblichen Wirtschaft zu sichern und zu entwickeln.

Die Erschließung des vorliegenden Plangebietes erfolgt vorrangig Über die Ge-
schwister-Scholl-Straße. Die Geschwister-Scholl-Straße ist vollständig ausgebaut.
Insofern ist es entbehrlich, Teile dieses Straßenzuges als öffentliche Verkehrsflä-

che im städtebaulichen Kontext der Planung festzusetzen.

Die Stadt Coswig (Anhalt) ist in das klassifizierte Straßennetz eingebunden.Die
Bundesstraßen B 187 Roßlau - Wittenberg — Jessen - Landesgrenze durchzieht
das Stadtgebiet südlich des Plangeltungsbereiches und ist die zentrale Ost-
West-Achse der Stadt. Von einem innerstädtischen Knotenpunkt führt die das
Plangebiet nordöstlich tangierende Landesstraße L 121 Köthen —Zerbst - Coswig
(Anhalt) sowie die Kreisstraße 2376 Coswig (Anhalt) - Cobbelsdorf durch die
Stadt. Der Anschluss an das Eisenbahnneizist mit dem Bahnhof Coswig (Anhalt)
vorhanden.
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Coswig (Anhalt) ist die zweitgrößte Stadt im Landkreis Wittenberg, nach der

Kreisstadt Lutherstadt Wittenberg.

Aus der Darstellung von Anlagen,Einrichtungen und sonstigen Maßnahmen,die
den Klimawandel entgegenwirken,insbesondere zur dezentralen und zentralen
Erzeugung,Verteilung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte
aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung (§ 5 Abs. 2 Nr. 2 b
BauGB) und der Darstellung von gemischten Bauflächen gemäß $ 6 Abs. 1
BauNVO sowie Grünflächen,anteilig umgrenzt als Flächen für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gemäß
8 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB werdenim vorliegenden Bebauungsplan Festsetzungen
gemäß 8 9 Abs. I Nr. 12 BauGB, $ 1 Abs. 2 BauNVO und in Form von privaten
Grünflächen gemäß $ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB entwickelt.

2. BEGRÜNDUNG

2.1 Entwicklung desPlanes / Rechtslage

In bisher, hauptsächlich im RahmenderErarbeitung des Ergänzungsflächen-
nutzungsplanvorentwurfes durchgeführten Konsultationen von ausgewählten
Fachbehörden, Verwaltungen und Energiedienstleistern wurden bis zum heu-
tigen Zeitpunkt keine grundsätzlichen, das Plangebiet generell in Frage stel-
lende Anregungen vorgebracht. Dies gilt auch für die Diskussion zu raumord-
nerischen Fragen, welche, wie im vorstehenden Kapitel ausgeführt, positiv für
den Nutzungskontext am vorliegenden Standort beurteilt werden konnten. Es
kann deshalb davon ausgegangen werden, dass zur städtebaulichen Ent-
wicklung des Plangebietes im Rahmen des vorliegenden Bebauungsplanes
ein weitgehender Konsens besteht. Damit entspricht der Bebauungsplan der
beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung in diesem Teil des Gemeinde-
gebietes von Coswig (Anhalt).

Die als Regelfall im § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB vorgeschriebene Entwicklung des
Bebauungsplanes aus dem Flächennutzungsplan kann im Bereich des vorlie-
genden Bebauungsplanes der Innenentwicklung aber nicht vollständig zur
Anwendung kommen. Der Flächennutzungsplan der Stadt Coswig (Anhalt)
befindet sich gegenwärtig im Stadium der Erarbeitung des Entwurfes. In die-
sem Zusammenhang werden auch die Fidchendarstellungen zu denen im
vorliegenden Bebauungsplan harmonisiert. Da die Wirksamkeit des Flächen-
nutzungsplanes auch zum Zeitpunkt der abschließenden Beschlussfassung
(Satzungsbeschluss) des vorliegenden Bebauungsplanes noch nicht gegeben
sein wird (s. auch $ 214 Abs. 3 Satz 1 BauGB), wird der vorliegende Bebau-
ungsplan im Parallelverfahren zur Erstellung des Ergänzungsflächennutzungs-
planes gemäß 8 8 Abs. 3 BauGB aufgestellt, da er für eine geordnete städte-
bauliche Entwicklung erforderlich ist.

Mit der Ausarbeitung des Bebauungsplanessoll letztlich Rechtssicherheit für
geplante Vorhaben am Standort hergestellt werden. Bei diesem Verfahren
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wird die Auseinandersetzung mit den generellen Grundzügen der nachhalti-
gen städtebaulichen Entwicklung für das Plangebiet im Rahmen derparalle-
len Erarbeitung des Ergänzungsflächennutzungsplanes Coswig (Anhalt) ge-
führt. Die Bekanntmachung des vorliegenden Bebauungsplanes der Innen-
entwicklung kann auch vorab der Bekanntmachung des Ergänzungsflächen-
nutzungsplanes Coswig (Anhalt) erfolgen ($ 8 Abs. 3 i. V. m. § 10 Abs. 2
BauGB).

Auf Grund der Absichten, eine nicht vermarktbare Fläche einer wirtschaftlich
Ertrag bringenden Nutzung zuzuführen und damit die Beseitigung eines ge-
genwärtigen städtebaulichen Missstandes zu begünstigen sowie kurzfristig ver-
trägliche Nachbarschaftsnutzungen planungsrechtlich abzusichern, sind wich-
tige Gründe für die Aufstellung eines Bebauungsplanes im Parallelverfahren

zum Ergänzungsflächennutzungsplan als gegeben anzusehen.

Die durch den Bebauungsplan ausgelösten Konflikte im Hinblick auf den Na-
turschutz und die Landschaftspflege werden durch die entsprechenden Fest-
setzungen ausreichend im Sinne des Ordnungs- und Nachhaltigkeitsprinzips

gemäß 8 1 Abs. 5 BauGB beachtet.

Für das vorliegende Planverfahren entscheidet sich die Stadt Coswig (Anhalt)
zur Durchführung auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen des Bau-
gesetzbuchesin der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. IS.
2414), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes bei
der Entwicklung in den Städten und Gemeinden vom 22.07.2011 (BGBI. | S.
1509), in Kraft seit 30.07.2011, im Detail für einen Bebauungsplan der Innen-
entwicklung gemäß 8 13 a Abs. I Satz 2 Nr. 1 BauGB. Er wird gemäß 8 13 a
Abs. 2 ff. BauGB im beschleunigten Verfahren aufgestellt. Da es sich um einen
Bebauungsplan für die "Wiedernutzbarmachung von Flächen" und "Nachver-
dichtung" gemäß 8 13 a Abs. 1, Satz 1 BauGB mit anteilig Überwiegend brach
liegenden Flächen mit einer Gesamtgrundfläche von weniger als 20.000 m?
handelt, sind die Voraussetzungen des $ 13 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB erfüllt
und somit die Aufstellung im beschleunigten Verfahren nach 8 13 a Abs. 2 ff.
BauGB möglich. Danach gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfah-

rens nach 8 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB entsprechend.

Für den vorliegendenFall sind es verfahrensbedingte Zeit- und Kostenerspar-
nisgründe sowohl für die Stadt Coswig (Anhalt) selbst als auch den avisierten
Investor. Hierdurch kommt auch die investorenfreundliche Haltung der Stadt
Coswig (Anhalt) zum Ausdruck, das durchaus berechtigte Interesse des Vor-
habenträgers an einem zügigen Abschluss des Planverfahrens zu begünsti-

gen.

Wie vorstehend bereits ausgeführt, handelt es sich vorliegend u. a. um einen

Bebauungsplan für die "Wiedernutzbarmachung von Flächen" gemäß 8 13 a
Abs. 1, 1. Halbsatz BauGB. Unter die Wiedernutzbarmachung von Flächenfal-
len insbesondere Planungenfür vormals baulich genutzte Flächen, deren Nut-
zungeninzwischen aber aufgegeben wurden und an deren Stelle keine neu-
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en Nutzungen getreten sind. Solche Konversionsflächen aus gewerblicher
bzw. im vorliegenden Fall auch landwirtschaftlicher Vornutzung können nach
einem entsprechendenZeitraum der Aufgabe der vormals ausgeübten Nut-
zung noch sehr eindeutig den Konversionsflächencharakter tragen. Entschei-
dend für den Tatbestand der Innenentwicklung ist dabei nicht, ob diese FIG-
chen gegenwärtig noch nach $ 34 bebaubar wären. Es ist lediglich zu be-
rücksichtigen, dass die Fläche den Eindruckeines innerhalb des Siediungskör-
pers liegenden ungenutzten Bereichs vermittelt, der bei seiner Wiedernutz-
barmachung ohne weiteres als Maßnahme der Innenentwicklung eingestuft
werden kann. Damitist immer auch derSiediungszusammenhang,wie im vor-
liegenden Kontext gegeben,für eine Wiedernutzbarmachung von Brachflä-
chen im Kontext eines Bebauungsplanes der Innenentwicklung maßgeblich.
Der Tatbestand der Nachverdichtung ist plausibel und hauptsächlich für den
Bereich des festgesetzten Mischgebietes entlang der Geschwister-Scholl-
Straße zu benennen.Hier geht es um die zukünftige Ausgestaltung einer adä-
quaten Bebauungsdichte für das in Rede stehende Gebiet, einschließlich Er-

schließung von Entwicklungspotenzialen am Standort.

Dennochführt die Stadt Coswig (Anhalt) auf Grund der Lage des Plangel-
tungsbereiches eine Umweltprüfung nach 8 2 Abs. 4 BauGB durch, sieht je-
doch von derErstellung eines Umweltberichtes nach $ 2 a BauGB ab. Darauf
wird die Öffentlichkeit gemäß & 13 a Abs. 3 Satz 3 BauGB im Vorfeld der förm-
lichen Öffentlichkeitsbeteilligung mit einer Bekanntmachung hingewiesen.
Weiterhin sind die einschlägigen Bestimmungen der umweltbezogenen Bun-
des- und Landesgesetze sowie EU-Richtlinien zum Schutz von Arten und Le-
bensräumen zu berücksichtigen. Europäische Vogelschutzgebiete, FFH-
Gebiete oder andere Schutzgebiete von europäischem oder nationalem
Rang sind weder im Plangebiet noch in der unmittelbaren Umgebung vor-
handen, so dass auf eine Voruntersuchung diesbezüglich verzichtet werden

kann.

Die Erschließung des vorliegenden Plangebietes erfolgt über die hergestellte
und ausgebaute Geschwister-Scholl-Straße {L 121), in Verbindung mit den von
hier ausgehenden Zufahrtsmöglichkeiten. Insofern werden im Bebauungsplan
keine Straßenverkehrsflächen festgesetzt. Somit handelt es sich vorliegend um
einen sog. einfachen Bebauungsplan gemäß 8 30 Abs. 3 BauGB.

Die Gesamtgröße des Plangebietes beträgt 5,18 ha.

2.2 Notwendigkeit der Planaufstellung - Ziele, Zwecke und Auswirkungen des

Bebauungsplanes

DasErfordernis für die Aufstellung des Bebauungsplanes ergibt sich einerseits
aus der Lage des Vorhabenstandortes auf einer nicht mehr in allen Teilen
zweifelsfrei dem Innenbereich zuzuordnenden Fläche im Stadtgebiet Coswig
(Anhalt). Andererseits resultiert sie aus den Bedingungen derEinspeisevergü-
tung des erzeugten Solarstroms nach 8 11 Abs. 3 und 4 Erneuerbare-Energien-
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Gesetz (EEG)!. Eine gewisse Dringlichkeit des Vorhabens begründetsich mit
der degressiven zeitlichen Staffelung der Einspeisevergütung für den erzeug-
ten Strom aussolarer Strahlungsenergie gemäß EEG, wonachdie Vergütung
sukzessive abnimmt. Dies hat nicht unerhebliche Konsequenzen auf die Wirt-
schaftlichkeit und Amortisation der Investition und kann unter Umständen das
Vorhaben auch zum Scheitern bringen. Die Realisierung des Vorhabenssteht
jedochim Interesse des Gemeinwohls, ist es doch Teil der zukünftigen Siche-
rung der Energieversorgung für die Bevölkerung und die Wirtschaft auch in
der Region Coswig (Anhalt) bzw. in den angrenzendenOrten des Landkreises
Wittenberg sowie der Stadt Dessau-Roßlau.

Darüber hinaus erwartet die Stadt Coswig (Anhalt) Steuereinnahmen aus dem
gewerblichen Betrieb der Fotovoltaikfreiflächenanlage, welche sie dringend

für die Haushaltskonsolidierung benötigt.
Voraussetzung für die Einspeisevergütung des erzeugten Stroms aus Fotovolta-
ikfreiflächenanlagenist, dass die Anlage im Geltungsbereich eines Bebau-
ungsplansin Betrieb genommenwird bzw. wordenist ($ 32 Abs. 2 EEG). Strom
aus diesen Anlagen wird nur dann entsprechend vergütet, wenn sich die An-
lage

1. auf Flächen befindet, die zum Zeitpunkt des Beschlusses Über die Aufstel-

lung oder Anderung des Bebauungsplans bereits versiegelt waren,

2. auf Konversionsflächen aus wirtschaftlicher, verkehrlicher, wohnungsbau-
licher oder militärischer Nutzung befindet und diese Flächen zum Zeit-
punkt des Beschlusses Über die Aufstellung oder Änderung des Bebau-
ungsplanes nicht

a) als Naturschutzgebiet im Sinne des $ 23 des Bundesnaturschutzge-
setzes (BNatSchG) oder

b) als Nationalpark im Sinne des $ 24 des BNatSchG rechtsverbindlich

festgesetzt wordensind.

Der Standort des Bebauungsplanes auf einer wirtschaftlichen Konversionsflä-
che erfüllt die Bedingungen gemäß 8 32 Abs. 3 Nr. 2 EEG. Damit sind grund-
sätzliche Eignungsvoraussetzungen erfüllt. Die Standorteignung wird darüber
hinaus durch die Lagegunst zum Mittelspannungsnetz begünstigt. Nachfol-
gende Ausführungen untersetzen die vorstehenden Aussagen.

Gerade auch mit Blick auf die immissionsschutzseitigen Rahmenbedingungen
stellt sich eine Fotovoltaikfreiflächennutzung in Angrenzung an die bestehen-
den Mischgebietsstrukturen ggf. konfliktfreier dar als ergänzende gewerbliche
Nutzungenim Planungskontext. Insbesondere, da im Mischgebiet des Plangel-
tungsbereiches sowie in angrenzenden Arealen das Wohnen nennenswert
vertretenist, kann mit der vorgelegten Planungein guter Konfliktlösungsansatz
in immissionsschutzseitiger Sicht vorgegeben werden. Alternative Ansied-
lungsmöglichkeiten für nicht störendes Gewerbe hat die Stadt Coswig (An-
 

!  Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) vom 25.10.2008 (BGBl. | S. 2074), zuletzt geändert
durchArtikel 1 des Gesetzes vom 28.07.2011 (BGBI. 1S. 1634)
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Stadt Coswig (Anhalt)
Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 16 "Ehemaliges Zündholzwerk"

halt) in vielen anderen Teilen des Stadtgebietes in attraktiverer Lage und so-
mit besseren Vermarktungsrahmenbedingungen und -chancen.

Die Stadt Coswig (Anhalt) verfolgt bereits auf der Ebene des Ergänzungsflä-
chennutzungsplanes das Ziel, die Errichtung von Fotovoltaikfreiflächenanla-
gen an wenigen Standorten innerhalb des Gemeindegebietes zu konzentrie-
ren, um die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes auf ein verträgliches Maß
zu reduzieren. Sie bekennt sich mit vorliegendem Bebauungsplan zu einer ge-
ordneten städtebaulichen Entwicklung im Gemeindegebiet. Gleichwohl un-
terstützt die Stadt die umweltpolitischen und energiepolitischen Zielstellungen
der Bundesregierung und des Landes Sachsen-Anhalt; hier mit der Aufstellung
des Bebauungsplanes der Innenentwicklung Nr. 16 "Ehemaliges Zündholzwerk"
zur Errichtung von Fotovoltaikfreiflächenanlagen. Hinzu tritt im Planungskon-

text die planungsrechtliche Absicherung der angrenzenden gemischten bau-
lichen Nutzung sowie das Festsetzen von landschaftsräumlichen Übergängen

in angrenzende Garten- oder Nebennutzungen, der an das Baugebiet an-
schließenden, im Bereich des Siedlerweges und der Geschwister-Scholl-Straße
gelegenen Wohn- und sonstigen Nutzungen. Aus diesen Erwägungen heraus
hat der Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) bereits am 06.07.2006 den Aufstel-
lungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 16 "Ehemaliges Zündholzwerk" gefasst.

Zwischenzeitlich wurde auch eine Veränderungssperre erlassen, die jedoch
für den ursprünglichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 16 am
22.04.2009 aus Kraft getretenist. Im vorliegenden Planungskontext werden die
Inhalte des Entwurfes des Bebauungsplanes der Innenentwicklung Nr. 16
"Ehemaliges Zündholzwerk" in der Fassung vom 29.01.2009 aufgegriffen und
zeitgemäß weiter entwickelt.

Auf Grund der Lage und Exposition, insbesondere des ebenflächigen Gelän-
dereliefs ist der westlich des Mischgebiet gelegene Standort besonders ge-
eignet, Fotovoltaikfreiflächenanlagen aufzunehmen. Zudem werdendie Kos-
ten für die bislang nicht vorhandeneTiefenenttrümmerung dieses ehemaligen
Zündholzwerkproduktionsstandortes, welcher 1990 seine Produktion einstellte,
in keinem Verhältnis zu einem möglichen Verkaufsertrag stehen. Somit kann
davon ausgegangen werden, dass mit Blick auf eine geordnete städtebauli-
che Entwicklung für die vorliegende städtebauliche Zielstellung im Plangel-
tungsbereich Konsens besteht.

Die Wirtschaftlichkeit der Investitionen in Fotovoltaikfreiflächenanlagen steht
in Abhängigkeit von der zur Verfügung stehenden Flächengröße und erfor-
dert ein bestimmtes Mindestmaß. Je größer die Anlage, desto wirtschaftlicher
ist ihr Betrieb. Beschränkungen der Größe derinstallierten Leistung sind ge-
genwärtig weder im EEG nochin anderen gesetzlichen Bestimmungenfixiert.
Raumordnerische Kriterien für Fotovoltaikfreiflächenanlagen wurden bislang
im Land Sachsen-Anhalt durch den Erlass des MLV zu Freiflächenfotovoltaik-
anlagen vom 30.11.2010 vorgegeben. Den inhaltlichen Vorgabendieses Er-
lasses folgt der vorliegende Bebauungsplaninsofern, als dass die bestehen-
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Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 16 "Ehemaliges Zündholzwerk"

den landesplanerischen Vorgaben sich noch im Einklang mit den bundesge-

setzlichen Regelungendesnovellierten EEG 2012 befinden.

Das Plangebietliegt außerhalb von Schutzgebieten nach dem Naturschuftz-
recht und berührt keine besonders geschützten Biotope. Mit Verweis auf die
Umweltprüfung besteht zum gegenwärtigen Zeitpunkt für den Betrieb von Fo-
tovoltaikfreiflächenanlagen am Vorhabenstandort keine erheblichen Beein-
trächtigung der Umwelt bzw. der Schutzgüter zu befürchten. Auch Beein-
trachtigungen des Landschaftsbildes sind vorliegend nicht relevant.

Festzustellen ist ebenso, dass durch das Planvorhabenkeine infrastrukturellen
Ausstattungenfür Tourismus und Erholung betroffen sind. Das Gebiet ist durch
die Vorbelastung des ehemaligen Zündholzwerksstandortes/LPG-Anlagen und
umgebender gewerblicher Nutzungen für die Erholung nicht geeignet. Be-
sondere naturräumliche Ausstattungen und kulturhistorische Attraktionspunkte
werden durch das Vorhaben ebenso nicht berührt bzw. sind im engeren Um-
feld nicht vorhanden.
Ziel der Planung ist es somit, die Konversionsfläche des ehemaligen Zündholz-
werksstandortes einer neuen Nutzung zuzuführen und die Voraussetzungenfür
die planungsrechtlichen Zulässigkeiten zu schaffen. Damit soll das Plangebiet
möglichst schnell von einer Konversionsfläche in eine neue wirtschaftliche
Nutzung überführt werden. Für die Fotovoltaikfreiflächenanlagesteht ein Vor-
habenträger bereit, diese kurzfristig zu realisieren.

2.3 Geebietsabgrenzung,Berücksichtigung angrenzender Planungen

Das Plangebiet befindet sich im Nordteil der historisch gewachsenen Ortslage,
nördlich der Bahngleise und ist westlich, nördlich und östlich Überwiegend von
vorhandener Bebauung umgeben. Westlich des Plangebietes befinden sich
neben der hier zulaufenden Bahnanlagen Wohngrundstücke entlang der
Südseite des Siedierweges. Nördlich an das Plangebiet grenzenTeile der Bau-
strukturen des Siedlerweges, Garten- und Nebennutzungsbereiche Uberwie-
gend hier befindlicher WohngrundstUcke, aufgelassene Gdrten sowie eine
hier befindliche Kegelbahn. Im Osten begrenzt die Geschwister-Scholl-Straße
mit ihrer Randbebauung das Plangebiet. Im Süden sind es die Anlagen der
Deutschen Bahn AG, welche hier mit den Gleisanlagen der Bahnlinie Roßlau -

Lutherstadt Wittenberg das Plangebiet begrenzen.

Die Gesamtgröße des Plangebietes beträgt 5,18 ha.

Bestandteile des Plangeltungsbereiches der Planung sind die Flurstücke 94/1,
94/2, 95/1, 96/1, 97/1, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116/2, 117, 298, 302, und
303, alle Flur 23, Gemarkung Coswig.

Abgeschlossene oder laufende Planungen im unmittelbaren Umfeld des Plan-
gebietes sind nicht zu berücksichtigen. Ein Landschaftsplan liegt nicht vor.
Schutzgebiete von nationalem Rang sind im Norden von Coswig (Anhalt) das
Landschaftsschutzgebiet "Roßlauer Vorfläming" sowie im Süden von Coswig
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(Anhalt) das Landschaftsschutzgebiet "Mittlere Elbe". Letzteres ist in seinen
Grenzen ungefähr deckungsgleich mit dem Schutzgebiet von europäischem
Rang, dem FFH-Gebiet "Dessau-Wörlitzer-Elbauen". Im Norden von Coswig
(Anhalt) befindet sich das FFH-Gebiet "Pfaffenheide-Wörpener Bach" sowie im
Osten das FFH-Gebiet "Grieboer Bach". Die genannten nationalen und euro-
pälschen Schutzgebiete liegen aberalle außerhalb der Stadt in größerem Ab-
stand zum Plangebiet, so dass sie nicht von der Planung berührt werden.

2.4 Planungskonzept/Anlagenbeschreibung

Vor dem Hintergrund der seinerzeitigen Nachfragesituation nach entspre-
chenden gewerblich zu nutzenden Baugrundstücken, hatte die Stadt Coswig
(Anhalt) zunächst im Jahr 2008 eine Vorstudie zum vorliegenden Bebauungs-
plan erarbeiten lassen. Diese Studie stellte sich damit als informelle Basis für
den darauf aufbauenden1. Entwurf des Bebauungsplanes der Innenentwick-
lung Nr. 16 vom 29.01.2009 dar. Sie sollte helfen, die Entwicklungsziele und
Gliederungen des angestrebten Areals gewerblicher Nutzungen, hinsichtlich
einer nachbarschaftsverträglichen und geordneten städtebaulichen Entwick-
lung vorzugeben.Die so gefundene Gliederung zur vermeintlich wirtschaftlich
tragfähigen Einordnung von Neuansiedlungen wurde zunächst als geeignet
angesehen, den augenscheinlichen, innerörtlichen Missstand absehbar be-
heben zu können.

Jedochstellte sich nachfolgend die Marktsituation dergestalt dar, dass die
vollständig brach gefallenen Flächen des ehemaligen Zündholzwerkes als Po-
tenzial für Neuansiedlungen im klein- und mittelständigen Gewerbe nicht
vermarktbar waren. Auch die schrittweise Sanierung derin Teilen denkmalge-
schützten Bausubstanz entlang der Geschwister-Scholl-Straße führte nicht da-
zu, ein Umfeld entstehen zu lassen, um die gewünschten gewerblichen Ent-

wicklungen zu begünstigen.

Insofern entschloss sich die Stadt Coswig (Anhalt) Mitte des Jahres 2012 die
städtebaulicheZielstellung zu ändern, den Geltungsbereich des Bebauungs-
planes um die ehemals landwirtschaftlich genutzten Anlagen der Geflügel-
rupferei zu erweitern und hier im Sinne einer vollständigen städtebaulichen
Reparatur bei gleichzeitiger Beseitigung eines städtebaulichen Missstandes im
Sinne einer brach gefallenen Gewerbefläche eine gewisse Standortwerthal-

tigkeit zu begründen. Somit besteht das Ziel der Stadt Coswig (Anhalt) darin,
die in diesem Teil des Stadtgebietes liegende Brachfläche einer geordneten
städtebaulichen Nutzung, unterteilweisen Erhalt des zum Teil raumwirksamen
Grünbestandes innerhalb des Plangeltungsbereiches, bei Berücksichtigung
der angrenzenden Wohnnuftzung, zuzuführen. Dabeiist es entlang der Ge-
schwister-Scholl-Straße gewollt, die Kombination aus Wohn- und Dienstleis-
tungsnutzungen und der daran angrenzenden, das Wohnen nicht wesentlich
störenden, gewerblich zu nutzenden Flächenals Beitrag zum Entstehen eines
kleinteiligen, stabilen Nutzungsmixes einer nachhaltigen Standortentwicklung

auszubauen.
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Stadt Coswig (Anhalt)
Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 16 "Ehemaliges Zündholzwerk"

Dies steht nicht im Widerspruch zur angrenzenden, überwiegend für die Foto-
voltaikfreiflächenanlagen zu nutzenden Flächen,einschließlich ihrer dazuge-
hörigen Nebenanlagen, wie Wechselrichter, Trafos und Schaltanlagen. In Ab-
hängigkeit von der Art der hier verwendeten technischen Systeme kann eine
installierte Leistung von bis zu 2,5 MW erreicht werden. Die Bebaubarkeit des
Plangebietes mit Fotovoltaikmodulenist durch das auch im Ergebnis der Vornut-
zung wenig bewegte Relief des Geländes sowie den Flächenzuschnitt begüns-

tigt. Darüber hinaus sind Verschattungseffekte durch bauliche oder topografi-
sche Elemente im Nachbarbereich nennenswert nicht zu verzeichnen.

Für den Standort des Bebauungsplanes sind seitens des Entwicklungsträgers
feststehende Fotovoltaikanlagen vorgesehen,jedoch sind nachgeführte An-
lagen ebenso möglich, sofern sie den Festsetzungen insbesondere zum Maß
der baulichen Nutzung entsprechen können.

Bei feststehenden Anlagen werden die Fotovoltaikmodule auf Modultischen
montiert und mit einem Neigungswinkel zwischen 15° und 25° nach Süden
ausgerichtet. Dadurch ergibt sich eine Reihung der Modultische von Nord
nach Süd in der Ausrichtung von West nach Ost. Der Abstand zwischen den
Modulreihen bestimmt sich bei effektiver Auslastung der zur Verfügung ste-
henden Fläche nach der Bauhöhe der Modultische, um Verschattungseffekte
zu vermeiden. Je höher die Modultische sind, desto größer ist der Reihenab-
stand, wobei der Verschattungswinkel mit ca. 15° angesetzt wird (niedrigster
Sonnenstand).

Die Bauhöhe der Fotovoltaikfreiflächenanlagen wird durch die Stadt Coswig
(Anhalt) aus Gründen des Landschaftsbildes auf max. 3,00 m Über Oberkante
Gelände begrenzt.

Prinzipdarstellung der Reihung der Fotovoltaikanlagen
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Für die Modultische können unterschiedliche Baumaterialien und Konstrukti-
onssysteme verwendet werden. Vorzugsweise kommen Leichtmetallsysteme
zum Einsatz, wegen ihrer Langlebigkeit und Wartungsfreiheit. Diese Modulti-
sche werdenbei tragfähigem Untergrund (der an diesem Standort im Ergeb-
nis der Vornutzung des Geländes in weiten Teilen bereits hergestellt ist) mit

Erdankern bzw. Erdbohrern gegründet. Auf diese Weise sind Betongründun-
gen entbehrlich, wodurch dertatsächliche Versieglungsgrad durch die Anla-
gen sehr gering gehalten wird. Nach einschlägigen Erfahrungswerten beträgt
der Versiegelungsgrad hierdurch wenigerals 1 % der Netto-Baufläche.
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Die Ständerkonstruktion der Modultische ist so beschaffen, dass die Module
einen Mindestabstand von 0,80 m über Oberkante Gelände aufweisen.
Dadurch wird eine Grünlandnutzung der Überbauten Grundstücksfläche
durchgängig gesichert [Beweidung, maschinelle Mahd usw.).

Die Erschließung des Baugebietes erfolgt Über die Geschwister-Scholl-Straße
und bedarfsweise den Siedierweg und die von ihnen abzweigenden Zu-
fahrtsmöglichkeiten. Nur während der Bauphase, welche mit ca. 1,5 Monaten
veranschlagt wird, ist mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen durch Materi-
altransporte zu rechnen. Während des Betriebes der Anlagen beschränktsich
der Fahrzeugverkehr pro Jahr auf wenige Anfahrten durch Wartungspersonal/
Sicherheitsdienste für Kontrollgänge.

Für die innere Erschließung ist die Anlage von Wegennicht erforderlich, da
eine Befahrbarkeit der Grünlandflächen bzw. noch bestehenden Betonfahr-
bahnen, welche noch aus der Vornutzung des Geländes vorhandene Wege-
verläufe darstellen, mit PKW und leichten LKW grundsätzlich gegebenist. Im
Bedarfsfall werden zur Errichtung von Nebenanlagen Aufschotterungen für
den Transport erforderlich, die nach der Montage wieder zurückgebaut wer-
densollen.

Anlagen derstadttechnischen Ver- und Entsorgung des Fotovoltaikstandortes
sind nicht erforderlich. Lediglich die Verlegung von Stromkabeln (unterirdisch)
für die Einspeisung in das Stromnetz sowie zur Eigenversorgung der Anlagenist
zu sichern. Für den Betrieb der Fotovoltaikfreiflächenanlagenist kein Personal
erforderlich. Demzufolge werden auch keine Aufenthaltsräume benötigt, die
eine Wasser- oder Abwasserversorgung bedingen würden. Die Anlagen arbei-
ten absolut emissionsfrei; Abfallprodukte entstehen nicht.

Fotovoltaikanlagen habendie Eigenschaft, dass sie Lichtenergie in elektrische
Energie umwandeln. Der Primärenergielieferant ist das Sonnenlicht. Auch die
diffuse Strahlung z. B. bei wolkenverhangenem Himmel genügt, um elektrische
Spannung zu erzeugen. Das bedeutet, dass bei Lichteinwirkung auf die Foto-
voltaik-Module (Tageslicht) sofort Spannung anliegt, die je nach Größe der
Anlage bis zu 1.000 V Gleichstrom betragen kann. Solange die Lichteinwir-
kung gegebenist, wird auch permanentStrom erzeugt. Eine Abschaltung ist

nur durch Verdunkelung möglich.

Aufgrund der regelmäßig verwendeten Baumaterialien mit sehr geringer
Brandlast ist die Wahrscheinlichkeit eines Brandfalls der Anlagen sehr gering.
Dennochsind Störfälle durch Kurzschluss als Brandursache nicht völlig auszu-
schließen. Die spezifischen Besonderheiten des Sonnenkraftwerkes machen
eine Brandbekämpfung mit Löschwasser nur bedingt möglich. Als Hauptge-
fährdung für Feuerwehreinsatzkräfte ist neben der Entwicklung toxischer Gase
und herabfallender Bauteile die Gefahr durch elektrischen Schlag zu nennen.

Die Fotovoltaikmodule werden teils oberirdisch, teils unterirdisch mit Kabeln
verbunden, über die der erzeugte Gleichstrom zu Wechselrichtern geführt
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Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 16 "Ehemaliges Zündholzwerk"

und dort in Wechselstrom gewandelt wird. Der Wechselstrom wird hochge-
spannt auf 20 KW und Uber Kabelverbindungen der Ubergabestation zuge-
führt. Von dort erfolgt die Einspeisung in das Stromnetz.

Aus Gründen der Sicherheit vor unbefugtem Betreten, zur Vermeidung von
Unfällen durch Stromschlag sowie aus Gründen des Versicherungsschutzesist
die Einfriedung des Betriebsgeländes der Fotovoltaikfreiflächenanlagenerfor-
derlich.

Der Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 16 "Ehemaliges Zündholzwerk"
ist somit in einem insgesamt städtebaulichen Kontext, sowohl in Bezug auf das
Wohnenals auch im Hinblick auf die zulässigen, das Wohnennicht wesentlich
störenden Gewerbenutzungen,einschließlich der benachbarten Fotovoltaik-
freiflächenanlagen zu sehen. Der Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 16
berücksichtigt im erforderlichen Umfang die absehbaren Maßnahmen, wel-
che sich aus den zu beachtenden planungsrechtlichen Gegebenheiten her-
ausstellen.

2.5 Planinhalte

Gemäß 8 8 Abs. 3 BauGB werden parallel zum in Aufstellung befindlichen Er-
gänzungsflächennutzungsplan aus den Darstellungen von Gemischten Bau-
flächen für den vorliegenden Bebauungsplan Festsetzungen für Mischgebiete
gemäß 8 6 BauNVO entwickelt. Für die geplanten Fotovoltaikfreiflächenanla-
gen werden aus den Darstellungen von Flächen für Versorgungsanlagen für
erneuerbare Energien mit der Zweckbestimmung "Fotovoltaik" gemäß $ 5 (2)
Nr. 2 b BauGB desin Erarbeitung befindlichen Entwurfes des Ergänzungsflä-
chennutzungsplanes für den vorliegenden Bebauungsplan Flächen für Anla-
gen und Einrichtungen zur zentralen Erzeugung von Strom aus erneuerbaren
Energien (Fotovoltaikfreiflächenanlagen) gemäß 8 9 (1) Nr. 12 BauGB entwi-
ckelt und festgesetzt. Damit orientiert sich die Stadt Coswig (Anhalt) an der
aktuellen Gesetzgebung und verzichtet auf die alternativ mögliche Festset-
zung eines Sondergebietes gemäß 8 11 (2) BauNVO, welches auf Grund der
im Juli 2011 nicht geänderten BauNVO (erst am 01.01.2013 vorgesehen) noch

als Alternativfestsetzungsmöglichkeit in Frage käme.

2.5.1  Mischgebiete (Mi)

Im Plangeltungsbereich werden Flächen südwestlich der Geschwister-Scholl-
Straße als Mischgebiete (MI) gemäß 8 6 BauNVO festgesetzt. Die Festsetzung
des Bebauungsplaneszur Art der baulichen Nutzung entspricht der beabsich-
tigten Nutzungsmischung von Wohnen und nichtstörendem Gewerbe,in die
sich auch der Bestand in der gegenwärtig anzutreffenden Form einfügt.

Die festgesetzte Grundflächenzahlist, unter Berücksichtigung von Erweite-
rungsmöglichkeiten vorhandener Gebäude und anteilig möglicher Neube-
bauung ausreichend bemessen und im vorliegenden Bebauungsplan als
Höchstmaß definiert. Die Stadt Coswig (Anhalt) möchte aus städtebaulichen
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Gründeneine nicht zu massive Bebauung,insbesondere im Randbereich der
Geschwister-Scholl-Straße erreichen und damit maßstäbliche Nachbarschaf-
ten auchhinsichtlich des baulichen Umfangs. Die Überschreitungsmöglichkei-
ten des 8 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO kommenhier nicht zum Tragen.

Die anzutreffende städtebauliche Situation entlang der Geschwister-Scholl-
Straße stellt sich in Bezug auf die angrenzenden Nachbarschaften als eine
gewachsene Wohn- und Gewerbesituation dar. Der Bebauungsplan stützt die
vorhandene Mischnutzung und stellt in Bezug auf die angrenzenden Nach-
barschaften die Schutzwürdigkeit des festgesetzten Baugebietes klar. Die
Überbaubare Grundstücksflächeist resultierend aus dem Bestand so festge-
setzt, dass eine sinnvolle Ausnutzung der vorhandenen Baugrundstücke mög-
lich ist. Somit kann, hauptsächlich unter Berücksichtigung der vorhandenen
Altsubstanz, ein dauerhaftes Angebotfür eine mischgebietstypische Nutzung
der vorhandenen Flächen, mit vorliegender Bauleitplanung durch die Stadt
unterbreitet werden. Resultierend wird, der Historie entsprechend, entlang der
L 121 im Geltungsbereich eine offene Bauweise festgesetzt.

Die festgesetzten Baugrenzen bzw. Baulinien regeln die zur Verfügung ste-
henden überbaubaren Grundstücksflächen. Im Sinne einer hohen Nutzungs-
flexibilität erfolgt die Festsetzung der Baugrenzen und Baulinien in weit gefass-
ter Form.Ziel ist die Verfügbarkeit großer zusammenhängender Baufelder und
die Integration von Gebäuden und baulichen Anlagen in diese, entspre-
chend den zukünftigen Erfordernissen. Die Baulinie entlang der Geschwister-
Scholl-Straße wird aus städtebaulichen Gründenfestgesetzt, da hier eine line-
are Bebauung den Straßenraum und damit das gesamtbauliche Gefüge in
dominanter Form prägt. In.Richtung Nordwesten - stadtauswärts - öffnet sich
der Straßenraum und geht in aufgelockertere Baustrukturen Über. Zur Innen-
stadt hin verengt sich der Straßenraum ab der Einmündung Schwarzer Weg in
urbaner Maßstäblichkeit und wird so (innen-)stadtraumbildend. Diese stddte-
bauliche Übergangssituation soll durch den vorliegenden Bebauungsplan in
keiner Weise in Frage gestellt werden.

Im Sinne einer verträglichen Nachbarschaft mit den angrenzenden gewerbli-
chen Nutzungen erfolgt eine Einschränkung der gemäß Baunutzungsverord-
nung (BauNVO) zulässigen Nutzungen.Übereine textliche Festsetzung wird für
die Mischgebiete festgesetzt, dass die allgemeinen und ausnahmsweise zuläs-
sigen Vergnügungsstätten und Tankstellen ausgeschlossen werden, da sie die
den städtebaulichen Planungsabsichten der Stadt in diesem Bereich, in Bezug
auf derart anzusiedelnde Nutzungen, widersprechen. Zudem werdenEinzel-
handelsbetriebe gemäß $ 6 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO als unzulässig festgesetzt.
Hier folgt die Stadt Coswig (Anhalt) stringent ihrem Einzelhandelskonzept und
leistet so einen Beitrag zur Stärkung der in diesem benannten Nahversor-
gungsbereich der CoswigerKernstadt.

Gesunde Wohnverhältnisse sind entlang der Geschwister-Scholl-Straße aller-
dings nur durch den Einsatz passiver Schallschutzmaßnahmen zu erreichen.
Die festgesetzten Schallschutzmaßnahmen beruhen auf Überschlägigen An-
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nahmen zu prognostizierten Zählwerten für die L 121 als Zubringerstraße zur
zukünftigen Ortsumfahrung Coswig (Anhalt). In diesem Sinne ist der Bebau-
ungsplan städtebaulich vorsorgend mit Blick auf gesunde Wohn- und Arbeits-
verhältnisse durch die Stadt Coswig (Anhalt) angelegt. Die Stadt Coswig (An-
halt) sieht dies als gerechtfertigt an, da sich die Ortsumfahrung Coswig (An-
halt) bereits im Bundesverkehrswegeplan - vordringlicher Bedarf - befindet

und eine Realisierung in den Folgejahren absehbarscheint.

2.5.2 Flächen für Anlagen und Einrichtungen zur zentralen Erzeugung von
Strom aus erneuerbarenEnergien (Fotovoltaikfreiflächenanlagen)

Im Hinblick auf den vorgesehenen Nutzungszweck werden Flächen im Plan-
geltungsbereich als Flächen für Anlagen und Einrichtungenzur zentralen Er-
zeugung von Strom aus erneuerbaren Energien gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 12
BauGB mit der Zweckbestimmung "Fotovoltaik" (FV- Freifl4chenanlagen) fest-
gesetzt. Hierzu gehören auch die erforderlichen Nebenanlagen. Zu den Ne-
benanlagen zählen z. B. Wechselrichter, Trafos und Schaltanlagen oder
Schuppen/Containerzur Unterbringung von Technik und Geräten für die Be-
wirtschaftung.

Die Zulässigkeit der baulichen Nutzung beziehtsich auf die Verwirklichung des
Planziels der Errichtung der Fotovoltaikfreiflächenanlagen, einschließlich der
erforderlichen Nebenanlagen. Hierzu zählt auch die Errichtung von Einfrie-
dungenzur Sicherung der technischen Anlagen.Dies wird durch die entspre-
chendenFestsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung geregelt. Die
Einzäunung der Anlage ist so zu gestalten, dass sie für Kleinsäuger und Am-
phibien keine Barrierewirkung entfaltet. Dies kann durch einen angemessenen
Bodenabstand des Zaunes oder ausreichende Maschengrößen im bodenna-
hen Bereich gewährleistet werden. Der Einsatz von Stacheldrahtist insbeson-

dere im bodennahenBereich zu vermeiden.

Im gesamten festgesetzten Bereich der Flächen für Anlagen zur zentralen Er-
zeugung von Strom aus erneuerbaren Energien befinden sich zum Teil stark
beschädigte ehemalige Betonfahrstraßen. Der Übrige Teil stellt sich ruderali-
siert bzw. verbuscht, anteilig mit baum- und strauchartigem Gehölzaufwuchs
versehen,dar.

Die überbaubaren Grundstücksflächen der Anlagen und Einrichtungen zur
zentralen Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien sollen außerhalb
von Trafos und Nebenanlagenals extensives Grünland genutzt werden, auch
zwischen und unterhalb der Modultische, um durch eine überwiegend ge-
schlossene Vegetationsdecke Erosionen entgegenzuwirken. Aus artenschutz-
fachlicher Sicht wird zur Schaffung von geeigneten Habitatstrukturen für Arten
der (vegetationsarmen) trocken-warmen Standorte, wie z. B. Eidechsen, die

Anlage zweier 9 m? großer Naturstein-Geröllhalden mit Kiesschotterrand an
gut sonnenbeschienenen Zwischenflächen der Fotovoltaikfläche festgesetzt.
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Von der überbaubaren Grundstücksfläche werden aufgrund der notwendi-
gerweise einzuhaltenden Modulreihenabstände zur Vermeidung von Ver-
schattungen maximal 25% für die Errichtung der Fotovoltaikanlagen (ein-
schließlich Nebenanlagen) in Anspruch genommen. Die Ubertraufte Grund-
fläche gemäß 8 19 (2) BauNVO ist jedoch größer, auch wennfür den vorlie-
gendenFall der Errichtung technischer Anlagen im Sinne von Fotovoltaikfrei-
flächenanlagen für die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung der Planung nach
dem Naturschutzrecht nicht relevant. Dies führt im Bebauungsplan zur Festset-
zung einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,40 (i. S. § 19 (2) BauNVO) als
Höchstmaß.

Die mögliche versiegelbare Fläche wird anlagenbezogenmit rd. 1,52 ha be-
wertet. Diese konservative Annahme beinhaltet sämtliche Ein- und Auswir-
kungen, welche im Rahmenderzur Planung, im $inne einer naturschuftzfachli-
chenEingriffsbewertung nach dem LSA-Modell zu bilanzieren bzw. ferner zu
berücksichtigen wären. Im Ergebnis des Vollzuges des Bebauungsplanesist
erfahrungsgemäß von deutlich darunter liegenden Werten auszugehen. Die
Überschreitung der Grundflächenzahl für Anlagen gemäß & 19 Abs. 4 BauN-
VO ist ausgeschlossen, so dass eine Erhöhung nicht in Frage kommt. Maßge-
bend für die GRZ sind die Grundstücksflächen innerhalb der festgesetzten
Baugrenzen (§ 19 Abs. 3 BauNVO). Für die Fotovoltaikanlagen (Modultische)
gilt bauordnungsrechtlich die Grundflächenzahl für die Übertrauften Flächen .
in senkrechter Projektion als verbindlich.

Nach dem Stand der Technik und der vorhandenen Bodenverhältnisse ist da-
von auszugehen, dass Fundamentierungen mit Beton für die Modultische
nicht zur Anwendung kommen. Vielmehr werden vorzugsweise Erdankerele-
mente, welche in das vorgefundene Geländeprofil, ggf. geglättet durch er-
gänzende Auffüllungen, eingebracht werden, Verwendungfinden.

Die Höhe der baulichen Anlagen wird mit einer Mindesthöhe und einer maxi-
malen Bauhöhe der Anlagen über der Geländeoberfläche bestimmt. Das
Mindesthöhenmaß der Module über der Geländeoberfläche wird mit 0,80 m
festgelegt, um eine Pflege und Bewirtschaftung als extensives Grünland zu

ermöglichen. Als Höchstmaß in Bezug auf die Bauhöhe wird 3,00 m Über Ge-
lände festgesetzt, um die Breite der Verschattungsflächen[in senkrechter Pro-
jektion) möglichst gering zu halten. Darüber hinaus wird dadurch eine Mini-
mierung der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes bewirkt. Eine alternative
Festsetzung der Höhenbegrenzung der baulichen Anlagen mit einer absolu-
ten Höheist insofern nicht sinnvoll, da aus gestalterischen Gründen die Foto-
voltaikfreiflächenanlagen der"natürlichen" Geländeoberfläche folgen sollen.
Die Höhenentwicklung der baulichen Anlagen soll sich an das vorhandene
bzw. im Ergebnis der Abbruchmaßnahmenhergestellte Geländeprofil anpas-
sen.

Es soll eine größtmögliche Ausnutzung der Flächen für die Errichtung von
Fotovoltaikanlagen gesichert werden. Insofern trifft der Bebauungsplan keine
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weiteren einschränkenden Regelungen. Im Rahmen der Baugenehmigung

sind die notwendigen Grenzabstände, etc. nachzuweisen.

Hinweise:

Es wird darauf hingewiesen, dass für das ehemalige Zündholzwerk
Coswig (Anhalt) eine wasserrechtliche Nutzungsgenehmigung zur Ent-
nahme von Grundwasser bestand. Nach Verzichtserklärung der Eigen-
tümerin wurde diese Nutzungsgenehmigung aus dem Wasserbuch der
unteren Wasserbehörde gelöscht.

Die Anlagen zur Grundwassergewinnung im nördlichen Bereich westlich

des Feuerlöschteiches sind noch vorhanden. Da der Brunnen ungesichert
ist und eine Verbindung mit dem Grundwasser besteht, sind die Anlagen
ordnungsgemäß zurückzubauen. Der Rückbau der Anlagen (Pumpstati-
on und Brunnenhaushinter der Pumpstation) ist der unteren Wasserbe-
hörde anzuzeigen. Durch die Wasserbehörde werden dann Auflagen
zum ordnungsgemäßen Rückbau des Brunnenserteilt. Bis zu diesem Zeit-
punktist der Brunnen und somit das Grundwasser gegen das Eindringen
von Wasserschadstoffen zu sichern.

Die Betriebsspannung des Mittelspannungsnetzes beträgt zurzeit 15 KV.
Die Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg als Vorhabenträger behalten sich
vor, in den nächsten Jahren das Mittelspannungsnetz auf 20 kV umzustel-
len. Dies ist durch den Investor bei der Projektierung zu berücksichtigen.

Für die im Bebauungsplan festgesetzten Flächen für Versorgungsanlagen und
Baugebiete gelten folgende Ausführungen:

Werdenfür die einzelnen Bauvorhaben Grundwasserabsenkungenerfor-
derlich,ist hierfür gemäß Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt (WG
LSA) die wasserrechtliche Erlaubnis bei der unteren Wasserbehörde zu
beantragen.

Das in dem Plangebiet anfallende Niederschlagswassersoll, wie bislang

auch,direkt vor Ort versickert werden.

Nach 8 9 Abs. 3 des Denkmalschutzgesetzes für Sachsen-Anhalt (Denk-
mSchG LSA, GVBl. LSA Nr. 33/1991 vom 21.10.1991, zuletzt geändert

durch Artikel 2 des Dritten Investitionserleichterungsgesetzes vom 20. De-
zember 2005 (GVBl. LSA $. 769)) sind Befunde mit den Merkmalen eines
Kulturdenkmales sofort anzuzeigen und zu sichern. Eine wissenschaftliche
Untersuchung durch Beauftragte des Landesamtes für archäologische
Denkmalpflege Sachsen-Anhalt ist zu ermöglichen.

Im Plangebiet befinden sich Grenzeinrichtungen sowie Vermessungsmar-
ken des amtlichen Lage- und Höhenfestpunktfeldes, welche gegebe-
nenfalls durch zukünftige Bautätigkeit zerstört werden können. Insofern
hat der für die Baumaßnahmen verantwortliche Träger gegebenenfalls
dafür zu sorgen, dass die erforderlichen Arbeiten zur Sicherung bzw. Wie-
derherstellung der Grenzmarken durch eine nach 8 I des o. a. Gesetzes
befugte Stelle durchgeführt werden. In diesem Zusammenhangist auf
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die Regelung nach 8 5 und $ 22 des Vermessungs- und Geoinformati-
onsgesetzes Sachsen-Anhalt vom 22.5.1992, zuletzt geändert durch Ge-
setz zur Änderung des Vermessungs- und Katastergesetzes des Landes
Sachsen-Anhalt vom 03.08.2004 (GVBl. LSA, $. 486) zu verweisen, wonach
derjenige ordnungswidrig handelt, der unbefugt Grenz- und Vermes-
sungsmarkeneinbringt, verändert oderbeseitigt.

2.5.3  Ver- und Entsorgung

Die Müllentsorgung für Hausmüll und ähnliches im Rahmen des festgesetzten
Mischgebietes wird durch den Landkreis Wittenberg veranlasst. Für Sonderab-
fälle ist der Erzeugerselbst verantwortlich. Der anfallende Hausmüll sowie die
hausmüllähnlichen Gewerbeabfälle zur Beseitigung sind gemäß Abfallentsor-
gungssatzung des Landkreises Wittenberg dem öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträger zu überlassen. Die Schwerlastfahrzeuge der Müllabfuhr (3-
achsiges Müllfahrzeug) können die künftigen Baugrundstücke Über die Ge-
schwister-Scholl-Straße direkt anfahren. Das Abfallentsorgungssystem ist so ge-
staltet, dass Abfälle möglichst vermieden bzw. verwertet werden.

Die Entsorgung von gewerbespezifischen Abfällen zur Verwertung (z. B. Me-
tallabfälle, Papier, Pappe, Kunststoffabfälle u. a.), welche gemäß Abfallent-
sorgungssatzung nicht dem Landkreis Wittenberg zu Uberlassen sind sowie von
gewerblichen Abfällen zur Beseitigung, die gemäß Satzung von der öffentli-
chen Abfallentsorgung ausgeschlossen sind, ist vom Abfallerzeuger selbst
Über zugelassene Entsorgungsunternehmen zu organisieren. Die Verwertung
von Abfällen hat Vorrang vor deren Beseitigung. Nicht vermeidbare Abfälle
sollen zukünftig umweltverträglich entsorgt werden.

Für den Bereich des festgesetzten Mischgebietes sind die Anschlüsse an die
öffentlichen Ver- und Entsorgungsnetze vorhanden bzw. müssen entspre-
chend den Grundstücksnuizungen/betrieblichen Erfordernissen, umverlegt
und ausgebaut werden. Das Mischgebietist abwasserseitig zentral durch den
in der Geschwister-Scholl-Straße verlaufenden Freigefällekanal erschlossen.
Für die Abwasserbeseitigung besteht Anschluss- und Benutzungszwang ent-
sprechend $ 3 und $ 4 der Satzung Über die Abwasserbeseitigung und den
Anschluss an die Öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage des Abwas-
serzweckverbandes Coswig/ Anhalt. Umnutzungen von Grundstücken sind
durch die neuen Eigentümer beim Abwasserverband Coswig/Anhalt anzuzei-
gen. Die Kosten für die Herstellung zusätzlicher Anschlüsse sind vom jeweiligen

Vorhabenträger im Zuge der Kostenerstattung zu tragen.

Darüber hinaus befinden sich in den vorhandenen, das Plangebiet begren-
zendenStraßenräumen, die für die Erschließung des Baugebietes notwendi-
gen Medienträger. Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Festset-
zungen des vorliegenden Bebauungsplanes Beitragstatbestände entspre-
chend der Verbandssatzung des Abwasserverbandes Coswig/Anhalt be-
gründet werden können.
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Die Errichtung der Fotovoltaikfreiflächenanlagen bedingt die Verlegung von
Leitungen und Kabeln, deren Lage in Abhängigkeit zur Anordnung der Wech-
selrichter und den Modulreihen steht. Um Einflüsse auf das Landschaftsbild
durch die Verwendung vonFreileitungen auszuschließen, wird hierzu festge-
setzt, dass die Verlegung von Erdkabeln im gesamten Plangeltungsbereich
unterirdisch zu erfolgen hat. Die Leitungen, die anlagenbedingt zur Verbin-
dung der einzelnen Module einer Modulreihe im unmittelbaren Übergangsbe-
reich zwischen Modul und Modultisch geführt werden, sind ebenfalls zulässig,
da von der Lage dieser Leitungen wederEinflüsse auf das Landschaftsbild
noch negative Einflüsse auf das unterhalb der Module zu etablierende Grün-

land ausgehen werden.

Weitergehende Öffentliche Ver- und Entsorgungsaufgaben für den Bereich
des Plangebietes mit der Fotovoltaikfreiflachenanlagefallen nicht an.

Das auf Privatgrundstücken anfallende Oberflächenwasser muss grundsätz-
lich vor Ort zurückgehalten werden. Hierzu Ändern sich die Verhältnisse ge-
genüber der Vergangenheit nicht.

Potenzialflächen zur Inanspruchnahme von Niederschlagswasserrückhalte-
maßnahmen im Sinne von Retentionsflächen wurden auf Teilflächen im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes festgesetzt. Diese Flächen sind bewusst

nicht vordergründig als Feuchtbiotope im Bebauungsplan festgesetzt worden,
sondern es wurde der in Frage kommendeBereich mit der Signatur "R" für Re-
tentionsbereich gekennzeichnet, in Überlagerung mit der T-Linien-Signatur, um
die Aspekte des Bodenschutzes hinreichend zu verdeutlichen.

Bei allen vorhandenenunterirdischen Leitungen im Plangeltungsbereichist bei
Arbeiten im Näherungsbereich zu beachten, dass exakte Leitungsverläufe
nicht eindeutig dokumentiert sind. Die Lage der Trassenist vor Ort bzw. unter
Zuhilfenahme von Suchschachtungen und -messungen zu ermitteln.

Allgemein gilt:

Bei denErschließungsarbeiten, beim Bau und der späteren Nutzung anfallen-
de Wertstoffe und Abfälle sind, entsprechend der Abfallentsorgungssatzung
und Abfallgebührensatzung des Landkreises Wittenberg für das Gebiet des
Landkreises Wittenberg, einer Verwertung bzw. Entsorgung zuzuführen. Die
Entsorgung wird mit dem zuständigen Entsorgungsträger abgestimmt. Ge-
werbliche Einrichtungen habenalle beim Bau und der späteren Nutzung der

Objekte anfallenden Abfälle entsprechend der o. g. Abfallentsorgungssat-
zung und Abfallgebührensatzung zu entsorgen bzw. zu verwerten.

Die Entsorgung von gewerbespezifischen Abfällen zur Verwertung, welche
gemäß der Abfallentsorgungssatzung nicht dem Landkreis Wittenberg zu
überlassen sind sowie von gewerblichen Abfällen zu Beseitigung, die gemäß
Satzung von der öffentlichen Abfallentsorgung ausgeschlossen sind, ist vom
jeweiligen Abfallerzeuger selbst Über zugelassene Entsorgungsunternehmen
zu organisieren. Die Entsorgungsbelege sind zum Zwecke des Nachweisesein-
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zubehalten und 3 Jahre aufzubewahren. Die Verwertung von Abfällen hat
Vorrang vor deren Beseitigung.

2.5.4 Grünflächen

Auch wenn die durch den Bebauungsplan Nr. 16 "Ehemaliges Zündholzwerk"
vorbereiteten Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild ver-
gleichsweise gering sind und bei Bebauungsplänen der Innenentwicklung
gem. 8 13 a Abs. 2 Nr. 4 BauGB die Eingriffsregelung nach8 18 ff. BNatSchG in
Verbindung mit § 18 NatSchG LSA nicht zur Anwendung komm},hält die Stadt
Coswig (Anhalt) es für erforderlich, aus ökologischen und insbesondere städ-
tebaulichen Gründen ein Mindestmaß an Durchgrünung für das Baugebiet
sicherzustellen. Dies ist vorliegend geschehen.

Die grünordnerischen Maßnahmen folgen damit in erster Linie dem Ziel, die
vorhandenen Anpflanzungen entlang des nordöstlichen Verlaufs der Gel-
tungsbereichsgrenze als zusammenhängende Grünstruktur weiter zu entwi-
ckeln, da hier der Übergang zwischen den vorliegend durch die Fotovoltaik-
freiflächenanlagen genutzten Flächen und daran angrenzenden, gegenwär-
tig aufgelassenen Gärten markiert wird. Es handelt sich hier um einen zwar
stark verwilderten, jedoch durch etliche Großbäume und ein Kleingewässer
geprägten Bereich, welcher als private Grünfläche mit der Zweckbestimmung
"Siediungsgrünverbindung"festgesetzt wird. Er soll weiterhin als Trittsteinbiotop
sowie "grüne Leitstruktur" mit den fernerhin festgesetzten Anpflanzungen, ent-
lang der nördlichen Plangebietsgrenze fungieren und an die in der Umge-
bung vorhandenenStrukturen anknüpfen.

Je nach siedlungsräumlich anzutreffender Situation erfolgen aus städtebauli-
chen Gründen Anpflanzungsfestsetzungen auch in Überlagerung mit Erhal-
tungsfestsetzungen. Hiersoll der alte landschaftliche Griinbestand durchPfle-
ge- und Ergänzungsmaßnahmenwiedersiedlungsräumlich gliedernd erlebbar
werden,gleichzeitig ein Übergang zu den angrenzenden Grünstrukturen ge-
schaffen werden.

Die unbefestigten Flächen im Bereich der Fotovoltaikfreiflachenanlage wer-
den extensiv gepflegt und mit Habitatstrukturen für Arten, die trocken-warme
Magerstandorte bevorzugen, ausgestattet. Infolge von Abriss und Beräumung
ergibt sich ein Entsiegelungs- und Besiedlungseffekt, mehr Fläche als "vorher"
kann als Lebensraum zumindest für eine standortspezifische Flora und Fauna
bereitgestellt werden.

Darüber hinaus werden auf der Planzeichnung des Bebauungsplanes an der
südlichen Grenze private Grünflächen festgesetzt. Hier besteht in der Verbin-
dung mit den Freiflächen unterhalb der Modultische die Zielstellung, im Sinne
eines Biotopverbundes und der Vernetzung, mit Blick auf die Erhöhung der
ökologischen Wertigkeit im Plangebiet, einen Beitrag zu leisten.
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Die Ausweichmöglichkeiten für Arten und Lebensgemeinschaften in die Um-
gebung wird hierdurch gewährleistet und kann überdie festgesetzten Eingrü-
nungsmaßnahmenerleichtert werden. Weiterhin soll damit die Rückkehr nach
der Bauphase und der dauerhafte Verbleib im Gebiet bzw. den Randzonen
unterstützt werden. Die festgesetzten Maßnahmenzur randlichen Eingrünung
gebenunter städtebaulichen Gesichtspunkten ein bahnseitig ansprechendes
Bild des geplanten Fotovoltaikfreiflächenstandortes wieder.

2.6 Umweltprüfung / Umweltauswirkungen (Prognose)

Ein Großteil des Geländes ist geprägt durch brachgefallenen Gebäudebe-
stand aus älterer und neuererZeit, mit Ausnahme des gegenwärtig wieder
genutzten Wohngebäudebestandes an der Geschwister-Scholl-StraBe (L 121).
Im Nordwesten geht das Geländein einen überwiegendruinösen Bestand an
Baracken, Schuppen und Lagereinrichtungen Über, der schon längere Zeit
brach liegt und zunehmend von ruderalem Gehölzaufwuchs besiedelt wird.
Im Plangebiet sind nur in den Randbereichen,z. B. entlang der nördlichen
Grenzmauer und in direkter Umgebung der Gebäude an der Geschwister-
Scholl-Straße (ehemaliges Verwaltungs- und Sozialgebäude, Wohnhaus) mar-
kante Gehölze zu verzeichnen,z. B. westlich der Kegelbahn und rings um das
Löschwasserbecken (ehemals Schwimmbad). Diese Gehölze sind z. T. als Res-
te ehemaligerZieranlagen erhalten und "verwildern" zusehends, Überwiegend
bestehen sie aus verschiedenen Hybridpappeln und Ahorn. Eine bemerkens-
werte große Eiche befand sich in der Nähe des Trafo-Gebäudes, etwa auf
Höhe der Einmündung des Schwarzen Wegesin die L 121, sie ist als das weri-
vollste Gehölz im Plangebiet einzustufen (Größe, Alter, standortgerechte hei-
mische Art) und ihr Verlust - als Eingriffsfolge des Vorhabens - ist nach Maß-
gabe der Baumschutzsatzung entsprechend hochwertig auszugleichen.

Hinsichtlich der Naturnähe und Leistungsfähigkeit der Umweltgüterist von ei-
ner für ehemalige Industrie- und Gewerbestandorte typischen Überprägung
mit starken Beeinträchtigungen auszugehen. Besonders erhebliche Vorbelas-
tungen sind auf den von der Produktion genutzten Flächen zu erwarten. Auf-

grund der nicht eindeutigen Benennung Über Art und Umfang derAltlasten,
sollen tiefergehende Untersuchungen erforderlichenfalls baubegleitend vor-
genommen werden,in Abhängigkeit von derjeweils zukünftigen Nutzung.

Das Plangebiet befindet sich im Areal des ehemaligen Zündholzwerkes, das
gemäß denZielen der Raumordnung nicht als IandesbedeutsamerIndustrie-

und Gewerbestandort zu entwickeln ist.

Da es sich vorliegend um einen Bebauungsplan gemäß $ 13 a Abs. 1 Satz 2
Nr. 1 BauGB handelt, gelten die Regelungen gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 4
BauGB: Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu er-
wartensind, gelten als im Sinne des § 1 a Abs. 3 Satz 5 BauGBvor der planeri-
schen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Die Eingriffsregelung des BNatSchG

ist daher nicht anzuwenden.
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Gleichwohl ergebensich durch die Errichtung der Fotovoltaikmodule gegen-
über dem aktuellen Zustand der Fläche Veränderungenhinsichtlich des Um-
weltzustandes, die mit Beginn der Bauphase und bis zum Ende derBetriebs-
phase - bis zum Rückbau der Anlagen - wirksam werden können.Hierzu zäh-
len auch Habitatfunktionen für die heimische Fauna. Die nach Nutzungsauf-
gabe eingetretene relative Ruhe und Ungestörtheit macht das aufgelassene
Gelände und v. a. auch die Gebäude attraktiv als RUckzugsraum.

Aus den übergeordnetenZielen von Natur- und Landschaftsschutz sowie hin-
sichtlich der Sicherung der Umweltqualität lassen sich für das Plangebiet zu-
sammenfassend folgende Umwelischutzziele ableiten:

- Nutzung vorhandener günstiger Infrastrukturanbindungen (Auslastung,

Konzentration, Synergieeffekte),

- sparsamer Umgang mit Grund und Boden

- Priorität der Nachnutzung/Umnutzung vorhandener Standorte (vor Neu-
anlage/-erschließung)

- Sicherung von Lebensraumfunktionenfür Flora und Fauna

- Sicherung dauerhafter, ganzjähriger Vegetationsdecken

- flächendeckende Begrünung und extensive Bewirtschaftung

- Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers vor Ort

- 0,80 m Mindesthöhe (Bodenfreiheit, Durchgängigkeit)

- maximale Bauhöhen von 3,00 m Über Geländekante

- Verwendung blendarmer Materialien |

- Ausschluss von Freileitungen

- Anpassung der Aufstellraster bzw. der Höhenentwicklung der Modulrei-
hen an den gegebenen Geländeverlauf

2.6.1 Schutzgut Mensch

Das Plangebiet eignet sich aufgrund der Lage im Bereich des ehemaligen
Zündholzwerkes, fehlenderFreiflächenausstattung und der umgebenden Nut-
zungennichtfür die Erfüllung von Freizeit- oder Erholungsfunktionen. Zugäng-
lichkeit ist wegen der umlaufenden Zaunanlagen und Mauern nicht gege-
ben. Nach Beräumung der Anlagen des Zündholzwerkes und der sonstigen
Anlagen gehen von den Flächenderzeit keine Belastungen, Emissionen oder
sonstige Gesundheitsgefährdungen aus. Nach derzeitigem Wissensstand sind
insbesondere bei in den Bodeneingreifenden MaßnahmenSanierungsbedar-
fe nicht auszuschließen.

Neue, dauerhaft negative Auswirkungen auf gesunde Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse durch Verkehr, Lärm oderstoffliche Emissionen auf die empfindlichen
Wohnnutzungennördlich und östlich des ehemaligen Zündholzwerkes werden
durch die geplante Nutzung nicht erzeugt. Lärm, erhöhtes Verkehrsaufkom-
men, Staubemissionen o. à. beschränkensich auf die Bauphase.
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2.6.2 Schutzgut Arien und Lebensgemeinschaften

Als heutige potenzielle natürliche Vegetation (hpnV) wäre für den Raum im
Norden von Coswig (Anhalt) ein subkontinentaler Kiefern-Eichenwald anzu-
nehmen. Die Hochflächen waren ursprünglich von solchen ausgedehnten
Waldgebieten bestockt, als Folge der intensiveren forstlichen Nutzung sind
jedoch nunmehr hauptsächlich Kiefernwälder zu finden. Im Siedlungsbereich
sind die Standortverhältnisse jedoch durch Nutzung und Bodenveränderun-
gen - wie im Plangebiet besonders ersichtlich - stark Überprägt und teilweise
irreversibel verändert. Auf dem Standort hat sich eine lückenhafte ruderale
Kraut- und Staudenflur entwickelt, teilweise sind Flächenversiegelungen sowie
verdichtete, vegetationslose Oberflächen vorhanden. Neben Resten der ur-
sprünglichen Zierbeete mit Gehölzbepflanzung und Einzelbäumen hat sich
stellenweise ruderaler Gehölzaufwuchs gebildet. Entlang der nördlichen Ge-
bietsgrenze besteht im Bereich der Senke/Feuchtstelle ein Gehölzbestand aus
vornehmlich standortgerechtenArten.

Als faunistischer Lebensraum ist das Plangebietin erster Linie für siedlungsge-
wöhnte Arten geeignet, die auch in der näheren Umgebung Überall vorhan-
densein können bzw.sind. Es ist auch mit geeigneten Lebensbedingungenfür
Kleinsäöuger und Insekten zu rechnen. Im nördlichen Plangebiet ist mit dem
ehemaligen Schwimmbad/Löschteich sowie der feuchten Senke ein potenzi-
eller Lebensraum für Amphibien zu verzeichnen, entsprechende Angaben
sind im Verfahren ergangen.

Das Vorkommen von wärmeliebenden Arten wie der streng geschützten Zau-

neidechse oder anderen Reptilien sowie von besonders geschützten Vogelar-
ten kann gegenwärtig nicht ausgeschlossen werden, da teilweise geeignete
Habitatstrukturen vorhandensind. Für Gebäudebrüter und Fledermäuse wa-
ren vor Abbruch der Bausubstanz potenziell geeignete Quartiere vorhanden.
Über Brutvögel oder Vorkommen besonders oderstreng geschützter Arten
lagen zum Entwurf keine systematischen Erfassungen vor, gesonderte faunisti-
sche Erhebungen werdenzur Vorbereitung des Baugenehmigungsverfahrens
durchgeführt. Der artenschutzrechtliche Fachbeitrag soll Bestandteil der Bau-

antragsunterlagen werden.

Die Fläche ist umgeben vonStraßen, Gleisanlagen, Bebauung und sonstigen
Versiegelungsflächen, so dass Migration und Artenaustausch nur einge-
schränkt stattfinden können.

Während der Bauphase der FV-Anlage von ca. 1,5 Monatensind die Habitat-
funktionen des Plangebietes weitgehend unterbunden. Nach Durchführung
der vorgesehenen flächenhaften Begrünung kann jedoch mit einer Wieder-
besiedlung gerechnet werden. Durch die teilweise Überschirmung und den
Schattenwurf ergebensich jedoch Veränderungender bisher gleichförmigen
Oberflächengestalt der Fläche. Möglich ist die Ausbildung eines lokalen Mo-
saikes aus sowohl stark besonnten Trockenstandorten als auch verschattet-
trockenen sowie verschattet-frischen (ggf. auch feuchten) Bereichen. Dieses
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wurde durch entsprechende Festsetzungen habitatbezogen im Bebauungs-
plan ausgestaltet. Als Initialbewuchs ist eine nahezu durchgängige Bede-
ckung mit Grasfluren und entsprechende Entwicklungspflege zu etablieren.
Die spätere Pflege hat dann in Form einer extensiven Beweidung oder durch
eine maximal zweischtrige Mahd,nicht vor Mitte Juli jeden Jahres zu erfolgen.
Auf Düngung und Herbizideinsatz ist aus Gründen des Artenschutzes generell
zu verzichten.

Ob und inwieweit die Fläche in Zukunft von Vögeln aufgesucht wird, kann
mangels Erfahrungswerten bisher kaum vorhergesagt werden.Bei der Umzäu-
nung ist auf ausreichend Bodenfreiheit zu achten, um Durchlässigkeit für
Kleinsäuger und Niederwild zu gewährleisten. Wie zu den o.g. Maßnahmen
wurde auchhierzu eine entsprechendetextliche Festsetzung formuliert.

Hinweis:

Alte Industrie- und Gewerbestandorte bieten oft für spezialisierte Arten der
trockenen, armen oder vegetationslosen Standorte geeignete Habitatstruktu-
ren, beispielsweise für die streng geschützte Zauneidechse (Anhang VI FFH-
RL). Eine textliche Festsetzung nimmt unmittelbar auf den Erhalt des Lebens-
raumesfür Eidechsen Bezug. Weiterhin bietet sich der Standort besonders im
Zusammenhang mit den nördlich anschließenden Gehölzen und Halboffen-
land-Strukturen als avifaunistischer Lebensraum an, so dass ggf. Rücksicht auf
Vorkommen besonders oderstreng geschützter Vogelarten zu nehmenist. Die
artenschutzrechtlichen Belange,insbesondere die Verbote des strengen Ar-
tenschutz gemäß 8 44 Abs. 5 BNat$SchG sind zu befolgen. Die sog. Zugriffsver-
bote gelten unmittelbar. Vor Baubeginn sind - soweit Bedarf entsteht - Rege-
lungen zur Vermeidung entsprechender Verbotstatbestände zu treffen und
umzusetzen.

Insofern Gehölze, die dem Schutz der kommundlen Baumschutzsatzung unter-
liegen, vom Vorhaben betroffen sind, muss die entsprechende Kompensation
durch Ersatzpflanzungen nach Maßgabe derSatzung geleistet werden.

2.6.3 Schutzgut Boden

Das Plangebiet war u. a. Produktionsstätte des ehemaligen Zündholzwerkes.
Auf dem Gelände des ehemaligen Zündholzwerkes Coswig sind noch nicht
alle Gebäude und Anlagenzurück gebaut und alle Kontaminationsherde be-
seitigt. Hinsichtlich der Gefahrenabwehr besteht insofern Handlungsbedarf,
als sich an verschiedenenStellen des Grundstückes gefährliche Abfälle wie
Asbest, Dämmmaterial, A-IV-Holz u. a. (teilweise auch noch eingebaut) be-
finden. Beim Rückbau der Gebäude fallen demzufolge noch große Mengen
Überwiegend mineralischer Abfälle (Bauschutt, Beton- und Ziegelbruch), aber
auch gefährliche Abfälle wie Wellasbest, Dämmmaterial/alte Mineralwolle,
Dachpappe,Altholz u. a. an, bevor das Grundstück einer Nachnutzung zuge-

führt werden kann.
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Der Verbleib und/oder die (Zwischen)Lagerung von Abfällen auf dem Abriss-
grundstück ist gemäß 8 6 BBodSchG i. V.m. 8 12 Abs. 1 BBodSchV unzulässig.
Das anfallende Abbruchmaterial ist gemäß § 8 GewAbfV nach Abfallarten zu
trennen und gemäß § 7 Abs. 2 und 4 KrWG vollumfänglich einer ordnungsge-
mäßen Entsorgung zuzuführen. Bei der Entsorgung von gefährlichen Abfällen
sind dabei die Bestimmungen der Nachweisverordnung zu beachten. Die
Verwertung von unbelastetem und aufbereitetem Bauschutt zu technischen
Zwecken auf dem Baugrundstück bleibt davon unberührt. Es kann auchnicht
ausgeschlossen werden, dass an einigen Stellen Boden (wie unter Pkt. 2.10
ausgeführt) und ggf. auch Bausubstanz vor der Entsorgung einer analytischen

Untersuchungzu unterziehenist.

Die Bodenbeschaffenheit im Geltungsbereichselbst stellt sich durchgängig als
dauerhaft verändert und stark überprägt dar. Böden wurden verdichtet, um-
gelagert und versiegelt, verschiedenstes Auffüllmaterial wurde eingebracht;
der anstehende natürlich gewachsene Bodenist von anthropogenem Sied-
lungsboden überlagert. Die wesentlichen Substrattypen sind im Vorhabenbe-
reich Sand-Rosterde/ Ranker und Sand-Braunpodsol. Beide sind auf Grund
des hohen Sandanteils nur gering gegen flächenhaft eindringende Schad-
stoffe geschützt.

Wegen der vorwiegend sandigen Böden im Planbereich mit geringem Anteil
an bindigem Material ist davon auszugehen, dass das Grundwasser gegen-
über flächenhaft eindringenden Schadstoffen nicht geschützt ist und ent-
sprechendes Gefährdungspotenzial besteht bzw. für die Vergangenheit Ver-
unreinigungen nicht ausgeschlossen werden können.

Die anhand der GRZ von 0,40 festgesetzte maximale Versiegelung von 25%
der Bodenfläche wird mit der beabsichtigten Verankerung der Anlagen ohne
Fundamentierung nicht erreicht, ist jedoch den Verschattungs- und Über-
schirmungseffekten geschuldet. Tatsächlich wird die Bodenbeanspruchung

durch Erdanker, Kabelkanäle und Wirtschaftswege wahrscheinlich unter 1%
der Gesamtfläche bleiben, was in Anbetracht der bestehenden Bodensitua-
tion keine zusätzlichen erheblichen Beeinträchtigungen erwarten lässt. Wenn
die Fläche vor Baubeginn anteilig "abgeschoben" wird, können damit durch
den Entsiegelungseffekt zumindest einige Bodenfunktionen, wie Aufnahme
des anfallenden Oberflächenwassers und Verdunstung, regeneriert werden.
NachBetriebsende kann die Anlage rückstandslos abgebaut werden.

2.6.4  Schutzgut Wasser

Die fast vollständige Versiegelung der Böden im Plangebiet führte zur Unter-
bindung der natürlichen Bodenwasserhaushaltsfunktionen, Versickerungsmög-

lichkeiten für anfallendes Niederschlags- und Oberflächenwasser sind kaum
gegeben.Infolge der teilweisen Entsiegelung werden hier Boden- und Was-
serhaushaltsfunktionen wieder möglich, so dass diesbezüglich von positiven
Regenerationseffekten ausgegangen werden kann. Natürliche Gewässer sind
im Plangebiet nicht vorhanden.
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Im Norden besteht westlich der Kegelbahn ein Lôschwasserbecken, das als
Schwimmbad ausgestaltet ist sowie eine Geländevertiefung, in der sich Was-
ser sammelt und die wegen des dichten Bewuchses eine gewisse Naturnähe
ausstrahlt. Beide Klein- bzw. Kleinstgewässer bieten Potenzial hinsichtlich ge-
eigneter Habitatstrukturen für Amphibien.

Der noch vorhandeneBrunnen hat Grundwasseranschluss, er soll im Zuge der

Bauarbeiten verschlossen werden.Hier besteht bis zur Verwahrung bzw. wäh-
rend der Bauphase hinsichtlich eindringender Schadstoffe erhöhtes Gefähr-
dungspotenzial. Dass von den geplanten Vorhaben Grundwassergefährdun-

gen ausgehen werden,ist nicht zu erwarten.

2.6.5 Schutzgut Klima,Luft

Bedingt durch die bereits bestehende bauliche Nutzung und die industrielle
Brachflächeist das Plangebiet dem Siedlungsbereich zuzuordnen.

Als mittlere Jahrestemperatur werden 8,8 °C (Juli 18,3 °C, Januar 0,5 °C) und
als durchschnittliche Niederschlagsmenge 570 mm/ Jahr angegeben. Das
Gebiet wird dem Klimabezirk "Elbaue" zugeordnet. Vorbelastungen im Plan-
gebiet sind durch den Verkehr auf der Geschwister-Scholl-Straße, die als Lan-
desstraBe auch dem Durchgangsverkehr dient und durch die Bahntrasse vor-
handen.

Durch den hohenVersiegelungsgrad und die Nutzung kann voneinerklimati-
schen Vorbelastung ausgegangen werden. Wegen der nur lockeren Bebau-
ung der Umgebung und geländebedingt ausreichenden Durchlüftungsver-
hältnissen - im Sinne derfreien Durchströmbarkeit und des Luftabflusses — wird
aber auch angenommen,dass ein Klimaausgleichfür die Flächen möglichist.

Mit der Installation der Modulreihen werden Flächen Überstellt und verschat-

tet. Signifikante Beeinträchtigungen der Durchlüftung werden aufgrund der
Bodenfreiheit von 0,8 m und der Abstände zwischen denReihennicht erwar-

tet.

2.6.6  Schutzgut Landschafts- /Ortsbild

Freie, offene oder besonders charakteristische Landschaft ist im Plangebiet
aufgrund seiner Nutzung und räumlichen Lage nicht mehr vorhanden.Derzeit
geht von den desolaten Bauten eine negative ästhetische Wirkung, insbe-
sondere bei Blickbeziehungen von Westen aus (Bahnlinie). Nach Norden hin
wird das Gelände durch eine relativ gut erhaltene, in lokaltypischer Art ge-
baute Mauer, abgegrenzt. Positiv wirksam ist die Sanierung der Wohngebäu-
de an derStraße.

Mit der Durchführung des Bebauungsplanesist auch die Entfernung der deso-
laten Bauten zu erwarten, was positiv auf das Gesamterscheinungsbild wirken
wird. Hinsichtlich der Wirkung neuer Baukörperist vor allem die Dimensionie-
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rung im Zusammenhang mit dem Bestand an der Straße (Verwaltungs-/
Wohngebäude) und auf der gegenüberliegendenStraßenseite zu beachten.
Wenn bei der Durchführung der Planung die mit Denkmalstatus belegten his-
torischen Gebäude erhalten werden und durch Aufnahme von geeigneten
Nutzungeneine Wiederbelebung stattfinden kann, können davon auch posi-
tive Auswirkungen auf das Ortsbild ausgehen.

Das Landschaftsbild der Umgebung ist von der Planung erkennbarnicht be-
troffen. Das derzeitige ungeordnete Erscheinungsbild der Fläche wird einen

positiven Wandel im Gesamteindruck erfahren.

2.6.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter, Schutzgebiete und -objekte

Schutzgebiete, Naturdenkmale oder geschützte Landschaftsbestandteile
gemäß 8 15 NatSchG LSA sowie besonders geschützte Biotope gemäß
8 22 NatSchG LSA sind für das Planungsgebiet nicht zu verzeichnen.

Im Geltungsbereich sind das Wohngebäude und zwei weitere Gebäude an
der Geschwister-Scholl-Straße gemäß 8 2 Abs. 2 Ziff. 1 Denkmalschutzgesetz
des Landes Sachsen-Anhalt (DenkmalSchG) als Baudenkmalerfasst. Die Be-
lange des Denkmalschutzes sind zu beachten. In Anbetracht der Nutzungsge-
schichte sind zukünftige archäologische Funde in den oberen Bodenschich-
ten unwahrscheinlich, jedoch nicht gänzlich auszuschließen.

2.68 Wechselwirkungen

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern Boden, Wasser und Luft hin-
sichtlich von Stofftransporten bzw. Schadstoffpfaden sind bezüglich vom Bo-
den in das Grundwasser gelangten Verunreinigungen aus der Vornutzung
möglich. Von den im Boden vermuteten Verunreinigungen geht derzeit er-
kennbarkeine Gefährdung aus. Erhebliche negative Veränderungenhinsicht-
lich der bekannten Wechselwirkungen bzgl. der Stofftransporte und Schad-
stoffpfade sind nicht zu erwarten.

Von der zukünftigen Nutzung werden keine signifikanten Emissionen ausge-
hen, die über die Luft mit den übrigen Umweltschutzgütern in Kontakttreten.
Erkennbare Gefährdungspotenziale ergeben sich derzeit nicht, mit zusätzli-

chem Verkehr oder Lärm ist nicht zu rechnen.

2.69 Standortwahl/ Alternativen

Mit den Festsetzungen des Bebauungsplanes erfolgt im Wesentlichen eine
Neuorganisation der Nutzungsstruktur und Erschließung des Geländes, um für
die Zukunft eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten und
Nutzungskonflikte soweit als möglich mit den Mitteln des Baurechtes von vorn-

herein zu vermeiden.
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Hinsichtlich der Umweltsituation werden keine negativen Folgen erwartet. Der
Standort ist seit langem intensiv genutzt, was zu einer vollständigen Überprä-
gung der natürlichen Funktionen des Naturhaushaltes führte, der dadurch
teilweise irreversibel verändert wurde. Vorteilhaft ist die Möglichkeit der Nut-
zung bestehenderErschließungen und die Revitalisierung einer gewerblichen
Brachfläche. Dieses entspricht dem sparsamen Umgang mit Grund und Bo-
den gemäß $ 1 a BauGB.Hinsichtlich der Nutzung vorhandenerInfrastruktur
und bzgl. der Erhaltung von Ortslagen (Verhinderung derZersplitterung, Stär-
kung im Bestand) kann die Standortwanhl positiv bewertet werden. Negative
Auswirkungen auf das Ortsbild, wertvolle Landschaftseinheiten oder klimati-

sche FunktionsrGume werden nicht ausgelöst und Schutzgebiete sind weder
direkt noch indirekt betroffen, so dass der Standort hinsichtlich der Kriterien
der Umweltverträglichkeit grundsätzlich geeignetist.

Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten besitzt die im Bebauungsplan gegen-
ständliche Fläche im Standortwettbewerb mit angrenzenden bzw. anderen-
orts ausgewiesenen Flächen eindeutig gravierende Vermarktungsnachteile.
Hieraus und der Tatsache, dass auf absehbare Zeit ein ausreichendes FId-
chenpotenzial zur gewerblich-industriellen Vermarktung in Coswig (Anhalt)
gegebenist, wird gegenwärtig die einzige Möglichkeit gesehen, Über die so-
larenergetische Revitalisierung der in Rede stehenden Fläche des ehemaligen
Zündholzwerkes und der Geflügelrupferei eine zweckmäßige Nutzung herbei-
zuführen.

2.7 Brandschutz

Entsprechend den Anforderungen des Fachdienstes Brand- und Katastro-
phenschutz und Rettungswesen des Landkreises Wittenberg werden für die
geplante Fotovoltaikfreiflächenanlage alternierende Zufahrten vorzuhalten
sein. Damit kann die Erschließung aus dem Verlauf der Geschwister-Scholl-
Straße und dem Siedlerweg erfolgen. Die Zuwegung auf das Areal der Foto-
voltaikfreiflachenanlage ist trotz Einfriedung sicherzustellen. Als Möglichkeit
besteht der Einbau eines Schlüsselrohrdepots. Da die exakte Aufstellungsge-

ometrie zum derzeitigen Planungsstand noch nicht abschließend bekanntist,
trifft der Bebauungsplan zu diesem Belang keine Festsetzungen. Eine ab-
schließende Regelung hat im Rahmen des anschließenden bauordnungs-
rechtlichen Genehmigungsverfahrens zu erfolgen.

Nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 BrSchG hat die Stadt Coswig (Anhalt) für eine ausrei-
chende Löschwasserversorgung Sorge zu tragen. Es wird auf die erforderliche
Sicherstellung einer ausreichenden Löschwasserversorgung im Bebauungsge-
biet des Bebauungsplanes hingewiesen.

Für Löscharbeiten der Feuerwehr an Fotovoltaikanlagen gelten bestimmte
Verhaltensregeln. Hierzu nachfolgender Auszug:

"Die DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im

OIN und VOE gibt in Abstimmung mit Experten von Berufsgenossenschaften,
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Feuerwehren, Forschungsinstituten, Netzbetreibern und der Industrie Empfeh-
lungen zum richtigen Verhalten beim Brand von Photovoltaikanlagen (PV-
Anlagen). Brennende PV-Anlagen beziehungsweise Brände in der Umgebung
von PV-Anlagen können von Feuerwehren bedenkenlos gelöscht werden,
wenndie Sicherheitsabstände zu unter Spannung stehendenTeilen nach DIN
VOE 0132 eingehalten werden. Die Norm DIN VOE 0132 "Brandbekämpfung

im Bereich elektrischer Anlagen" gibt Sicherheitsabstände vor, die Personen,
die für die Brandbekämpfung und Rettungsmaßnahmenin elektrischen Anla-
gen und in deren Nähe zuständig sind, einhalten müssen, um sich und andere
Personen nicht in Gefahr zu bringen."

(Quelle VDE/DKE: Empfehlungen zur Brandbekämpfung im Bereich von Photovoltaikanlagen
vom 15.04.2011)

Unter Berücksichtigung der baulichen Nutzung und der Gefahr der Brandent-
stehung und -ausbreitung ist ein Löschwasserbedarf von mindestens 800 I/min
erforderlich. Das Löschwasser muss mindestens 2 Stunden zur Verfügung ste-
hen. Die Sicherstellung einer ausreichenden Löschwasserversorgung ist im

Rahmender Umsetzung des Bebauungsplanes nachzuweisen.

Nachfolgende Belange des Brandschutzes sind im Rahmen des Bauantrages

zu klären und nachzuweisen:

1. Der Feuerwehr ist Über befestigte Straßen/Flächen die Zufahrt zum Be-
bauungsgebiet zu ermöglichen. Bei der verkehrstechnischen Erschlie-
Bung des Geländesist u. a. die Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr-
Flächenfür die Feuerwehr- (siehe MBl. LSA Nr. 21/2011, S. 322 ff) zu be-
achten und umzusetzen. Für Gebäude, wie z. B. Wechselrichterstationen
oder Transformatoren, welche mehr als 50 m voneiner öffentlichen Ver-
kehrsfläche entfernt sind, sind gemäß $ 5 BauO LSA Zufahrten und Be-
wegungsflächenfür die Feuerwehr nach den o. g. Anforderungenherzu-
stellen. Zufahrten sowie Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuer-
wehr sind u. a. so zu befestigen, dass sie von Feuerwehrfahrzeugen mit
einer Achslast bis zu 10 t und einem Gesamtgewicht bis zu 16 t befahren
werden können.

2. Esist ein ungehinderter, gewaltloser Zugang für die Feuerwehr zu schaf-
fen (Feuerwehrschließung). Die dazu erforderlichen Maßnahmensind im

Zuge derRealisierung mit dem Amt BKR abzustimmen.

3. Für die Fotovoltaikanlage ist ein Feuerwehrplan nach DIN 14095 zu erstel-
len, welcher mit dem Amt BKR abzustimmenist.

4. Im Bereich der Fotovoltaikfreiflächenanlage ist der Pflanzenbewuchs
stets niedrig zu halten.

5. Die Sicherstellung der ausreichenden Löschwasserversorgung erfolgt

gemäß denFestlegungen des Bebauungsplanes.

Für das festgesetzte Mischgebiet stehen Hydranten im Bereich der Geschwis-
ter-Scholl-Straße zur Löschwasserbereitstellung zur Verfügung. Eine gesicherte
Trinkwasserversorgung ist Über die örtlichen Systeme (in der Geschwister-
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Scholl-Straße) gewährleistet. Die Löschwassermenge variiert hierbei entspre-
chend den hydraulischen Verhältnissen im Rohrleitungsnetz.

Gemäß Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt
(Brandschutzgesetz - Br$SchG), ist die Stadt Coswig (Anhalt) für den Grund-
schutz verantwortlich.

Zum exakten Nachweis der im Trinkwassernetz zur Verfügung stehenden
Löschwassermengesind zu gegebenerZeit Hydrantenmessungenerforderlich.
Sofern die erforderliche Löschwassermenge nicht über das öffentliche Trink-
wassernetz bereitgestellt werden kann, sind in Abhängigkeit der späteren Nut-
zung ggf. Löschwasserteiche bzw. Zisternen vorzusehen (Objektschutz). Die
Zulässigkeit wird Über eine textliche Festsetzung geregelt. Für eventuell erfor-
derliche technische Mehraufwendungenfür die Bereitstellung von Löschwas-
ser sind entsprechende Vereinbarungenzur Kostenbeteiligung erforderlich.

Der Löschwasserbedarf ist für den Löschbereich in Abhängigkeit der bauli-
chen Nutzung und der Gefahr der Brandausbreitung im Rahmen vonEinzel-
genehmigungsverfahren zu ermitteln. Laut DVWG-Regelwerk ergibt sich für
Mischgebiete mit der Gefahr kleiner Brandausbreitung ein Löschwasserbedarf
von 96 m?/h, bei mittlerer bis großer Gefahr der Brandausbreitung ein Lösch-
wasserbedarf von 192 m?/h.

Vor Beginn der Baumaßnahmenist für die brandschutztechnischen Anlagen
das Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle des Landkreises Wittenberg

herzustellen. Aufstell- und Bewegungsflächen für Feuerwehrfahrzeuge sind,
wie zu den Fotovoltaikfreiflächenanlagen bereits erwähnt, so zu befestigen,
dass sie mit einer Achslast bis 10 t und einem zulässigem Gesamtgewicht bis
16 t befahren werden können.

2.8 Immissionsschutz

Ein wichtiger Planungsgrundsatz des Immissionsschutzrechts für die Bauleitpla-
nung ist $ 50 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), wonach die für eine
bestimmte Nutzung vorgesehenenFlächen einanderso zuzuordnensind, dass
schädliche Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder Überwiegend
dem Wohnendienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebie-
te soweit wie möglich vermieden werden.

So werden Schallemissionen von Betrieben und Anlagen im Plangeltungsbe-
reich auf Bereiche angrenzender Nutzungen Rücksicht zu nehmen haben.Im
vorliegenden Bebauungsplan werden Flächen als Mischgebiet im Sinne des
8 6 BauNVO festgesetzt. Um einen angemessenen Schutz vor Lärmbelastun-
gen gewährleisten zu können, werden gemäß Ziffer 1.1 der DIN 18005 Teil 1
folgende Orientierungswerte als nicht Überschreitbar festgesetzt: Mischgebiet
tags 60 AB (A), nachts 45/50 AB [A)2.
 

2 Der niedrigere Nachtwert gilt für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm, der höhere Wert für
Geräusche,die durch den öffentlichen Verkehr hervorgerufen werden.
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Auf das Plangebiet wirken derzeit keine relevanten Geräuschimmissionen für
eine Erhöhung des gewerblichen Immissionsbeitrages ein. Für die schützens-

werten Wohnnutzungen im Mischgebiet sind für hier ausgeübte gewerbliche
Nutzungen mischgebietstypische Immissionswerte selbstverständlich, um den
Schutz der Anwohnerim Einwirkungsbereich zu gewährleisten.

Hinsichtlich des Straßenverkehrslärms wird aber davon ausgegangen, dass
nach den prognostizierten Belegungszahlen der L 121, mit zukünftiger Anbin-
dung an die Ortsumgehung Coswig (Anhalt), die Orientierungswerte von 60
dB (A) nach DIN 18005 Teil 1 für Mischgebiete tagsüber im Plangebiet nicht
zuverlässig eingehalten werden können (ca. 5.500 KFZ/24 h). Daher dürfen
Freisitze, Terrassen etc. erst ab einer Entfernung von 20 m zur Straßenachse,
südlich von Gebäuden angeordnet werden. Zudem wird im Hinblick auf neu
zu errichtende Wohnnutzungen entlang der Geschwister-Scholl-Straße von
durch Verkehrslärmemissionen hervorgerufenen Lärmpegelbereich IV ausge-

gangen, welcher entsprechende passive Schallschutzmaßnahmen als Fest-
setzungsgegenstand nachsichzieht.

Trotz der erheblichtiefer liegenden Bahnstrecke Roßlau-Wittenberg wird dar-
Über hinaus davon ausgegangen, dass die Emissionen aus dem Schienenver-
kehr sich nicht als vollständig, entsprechend der anzutreffenden Topografie
abgeschirmt darstellen. Die Abschirmung wird jedoch in einer Größenordnung
angenommen, als dass sie sich der vorgenommenenFestsetzung des Misch-
gebietes, im Sinne gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht unverträglich
zeigt. Zudem werden auch die nach Süden ausgerichteten Fotovoltaikfreiflä-
chenanlagen schallableitende Wirkung besitzen, so dass sich der abschir-
mendeEffekt auf Grund der baulichen Strukturierung der Fläche als unprob-

lematisch darstellen dürfte.

Mit den gewählten Abgrenzungen der festgesetzten baulichen Nutzungen
sowie der festgesetzten Schutzmaßnahmenwird aus Sicht der Stadt Coswig
(Anhalt) eine hinreichende Flexibilität in Bezug auf Wohn- und Gewerbenut-
zungen eingeräumt, so dass das angestrebte städtebauliche Entwicklungsziel

im Plangeltungsbereichvollständig erreicht werden kann.

2.9 Archäologie und Denkmalschutz

Innerhalb des Plangeltungsbereiches sind auf Grund der intensiven Vornut-
zung keine archäologischen Funde bekannt. Jedoch sind archäologische
Funde nicht gänzlich auszuschließen, so dass in diesem Zusammenhang auf
die Meldepflicht gemäß $ 9 Abs. 3 DenkmSchG-LSA verwiesen wird. Die wis-
senschaftliche Dokumentation der im Zuge der Bau- und Erschließungsmaß-
nahmenentdeckten archäologischen Denkmale obliegt dem jeweiligen Vor-
habenträger und wird durch 8 14 Abs. 9 DenkmSchG-LSA geregelt.

Im Geltungsbereich befinden sich Einzeldenkmale, welche gemäß $ 2 Abs. 2

Ziff. 1 Denkmalschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (DenkmalSchG-LSA)
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als Baudenkmal erfasst und nachrichtlich in die Darstellungen übernommen
worden. Die Stadt Coswig (Anhalt) ist sich der Bedeutung dieses Denkmalen-
sembles entlang der Geschwister-Scholl-Straße bewusst. Hier ist es auch das
Ziel der Stadtentwicklung, den baulichen Bestand zu erhalten.

Im Anhang zu dieser Begründung sind die einzelnen, im Plangebiet befindli-
chen Baudenkmale mit ihrer Denkmalbegründung aufgeführt.

2.10 Altlasten/Altablagerungen

Im Bereich des Bebauungsplanes gab es in der Vergangenheit Anlagen des
Zündholzwerkes Coswig. Diese Betriebsanlagen, Werkstätten, Labore etc.
wurden im Zuge des Rückbaus des Zündholzwerkes, einschließlich seiner Ne-
benanlagenbeseitigt, so dass gegenwärtig ein Sanierungsstand erreicht wur-
de, der keinen Handlungsbedarf zur Gefahrenabwehr mehr mit sich bringt.

Nach Auskunft aus dem Altlastenverzeichnis, aus Kenntnis der Örtlichkeit und
nach AngabederBesitzer/Eigentümer des ehemaligen Zündholzwerkesist im
Bereich der ehemaligen Produktionsstätten mit Altlasten zu rechnen. Nähere
Untersuchungen zum Standort liegen nicht vor. Es erfolgte bisher lediglich eine
beprobungslose Bewertung. Da die AbgrenzungenderAltlastenverdachisflé-
chen nicht genau bekanrt sind, wurde die Fläche, entsprechend ihrer Eintra-
gung im Altlastenkataster im Plangebiet umgrenzt. Resultierend ist für Abbrü-
che und Maßnahmen, bei denen Bodenbewegungenzu verzeichnen sind,
ggf. eine baubegleitende Beprobung und Analytik erforderlich. Hierdurch
kann belastetes Material entsorgt werden bzw. Material bis Z 2 (Zuordnungs-
wert Kontamination) in Abstimmung mit dem Umweltamt des Landkreises
wieder eingebaut werden.

Es ist daher für alle Bautätigkeiten mit Bodenaushub auf den Flächen des
Plangeltungsbereiches grundsätzlich mit dem Anfallen von kontaminiertem
Bodenaushub und somit mit einem Mehraufwand bei der ordnungsgemäßen
Entsorgung der Aushubmengenzu rechnen.

Bei Bedarf kannin das Altlastenkataster des Umweltamtes beim Landkreis Wit-

tenberg Einsicht genommen werden.
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3. FLACHENUBERSICHT

 

 

Bebauungsplangeltungsbereich 5,18 ha 100 %

- Baugebiete
Mischgebiete 0,67 ha 12,93 %
 

= Flächenfür Versorgungsanlagen
Übergabestation 0,01 ha 0,20 %
 

- Flächen für Anlagen zur zentralen Erzeugung und

Verteilung von Strom aus erneuerbaren Energien
 

  
Fotovoltaikfreiflächenanlagen 3,79 ha 73,16 %

- Grünflächen

Grünflächen, privat 0,71 ha 13,71%   
4. BODENORDNENDE UND SONSTIGE MASSNAHMEN, FÜR DIE DER BEBAU-

UNGSPLAN DIE GRUNDLAGEBILDET

4.1 Die Ausübung des allgemeinen Vorkaufsrechtes

Die Ausübung des allgemeinen Vorkaufsrechtesist im Plangebiet nicht vorge-
sehen. Die Entwicklung des Bebauungsplanes soll Uber Privatinvestoren erfol-
gen.

4.2 Die Sicherung des besonderen Vorkaufsrechtes

Die Sicherung des besonderen Vorkaufsrechtes durch Satzung ($ 25 BauGB)
kommtnicht zur Anwendung.

4.3 Herstellung öffentlicher Straßen und Wege

Der Ausbau derfür die Erschließung des Plangebietes notwendigenStraßenist
im Vorfeld der Planung abgeschlossen worden. Im Bereich der unmittelbaren
Grundstückszufahrten ist ein entsprechender Ausbaustandard durch Privatin-
vestoren vorgesehen.

4.4 Besondere Maßnahmenzur Ordnung des Grund und Bodens?

Als besondere Maßnahmenzur Ordnung des Grund und Bodens kommendie
Verfahren

 

3} Diese Maßnahmen kommenin Betracht, wenn eine vertragliche Regelung nicht zu errei-
chenist.
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- der Umlegung,

- der Grenzregelung oder

- der Enteignung

in Betracht. Im vorliegenden Fall wird eine Teilungsvermessung zur Ordnung
des Grund und Bodens hinreichendsein.

5.  VERFAHRENSVERMERK

Die Begründung zum Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 16 "Ehemali-

ges Zündholzwerk", Stadt Coswig (Anhalt) hat zum Verfahrensstand förmliche

Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß 8 3 Abs. 2 BauGBi. V. m. $ 4 Abs. 2 BauGB

als Bebauungsplanentwurf, in der Zeit vom 10.08.2012 bis 11.09.2012 öffentlich

ausgelegen.

Sie wurde unter Behandlung/Berücksichtigung der zu dem Bauleitplanverfah-

ren eingegangenen Anregungenin der Sitzung am 11.10.2012 durch den

Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) als Begründung gebilligt.

Coswig (Anhalt), den MA,20.2072

 

 

Anlagen: Karte Biotoptypenbestand
Denkmalverzeichnis (Auszug)
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Kartengrundlage: Liegenschaftskarte

des Landesamtes für Vermessung

und Geoinformationen Land Sachsen-Anhalt

Stadt Coswig (Anhalt)

Gemarkung Coswig (Anhait}

Flur 23

Maßstab 1: 1.000

Stand der Planunterlage (Monat/Jahr) 03/2012

Vervielfältigungserlaubnis ertellt

durch das Landesamt für Vermessung

und Geoinformationen Land Sachsen-Anhalt

am 14.03.2012

Aktenzeichen A18-3114-12-7 ,
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Baumgruppe, Gebüsch, Aufwuchs
HEC, HED

Feuerlöschteich / Schwimmbecken

BEY

Teich

Geltungsbereich
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Postanschrift: siz: FD Bauordnung (63)
- untere Denkmalschutzbehörde-

Postfach 100251 Breitscheidstraße 4 Zimmer A2-13
06872 Lutherstadt Wittenberg 06886 Lutherstadt Wittenberg

7 Hinweis: Bitte richten Sie sämtlichen
Schriftverkehr nur an die Postanschrift!

 

 

Immobilien und Grundstücksverwertung Gmb, ANGEGAen
Erzgebirge or 1.

|

Alte Poststraße 98 Of
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09456 Annaberg-Buchholz | 8.JarPOS,4

LL | |Stadtverwaltung : AY—) Cas
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Datum und Zeichen Ihres Schreibens: ia 
 

 

Mein Aktenzeichen: Auskunft erteilt: Telefonnummer: Telefax: Datum:

63-01533-2012-14 Frau Pfennig 03491 479-697 03491 479-675 21. Mai 2012

Aufnahmein die Liste der Kulturdenkmale Immobilien und Grundstücksverwertung GmbH
Baudenkmal: Fabrik Erzgebirge

Alte Poststraße 98
09456 Annaberg-Buchholz

eingegangen 10. Mai 2012

Grundstück Coswig (Anhalt), Geschwister-Scholl-Straße

Gemarkung Coswig Coswig

Flur 23 23

Fiurstück 94/1 94/2
 

Benachrichtigung über die Feststellung der Denkmaleigenschaft gemäß §§ 2, 18
Denkmalschutzgesetz des Landes Sachsen- Anhalt

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemaR §§ 2, 18 des Denkmalschutzgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (DenkmSchG) vom
21. Oktober 1991 (GVBI. LSA 1991, S. 368), zuletzt geandert durch Art. 2 des Gesetzes zum
Enteignungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt und zur Änderung des Denkmalschutzgeset-
zes und des Wassergesetzes vom 13. April 1994 (GVBl. LSA S. 508), teile ich Ihnen mit, dass
das Landesamtfür Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt

die Fabrik

auf dem Grundstück: Coswig (Anhalt) 06869, Geschwister-Scholl-Straße

Gemarkung: Coswig

Flur: 23 23

Flurstück: 94/1 942

als Baudenkmalnach§ 2 Abs.2 Ziff. 1 DenkmSchG LSA

Sprechzeiten der Fachdienste Telefon: 03491 479-0 Volksbank Wittenberg
Die 08:30 - 12:00 Uhr Fax: 03491 479-675 Konto Nr.: 555550

13:00 - 15:00 Uhr Internet: www.landkreis-wittenberg.de BLZ: 800 635 98
Do 08:30 - 12:00 Uhr E-Mail:  info@landkreis-wittenbera.de IBAN: DE83 8006 3598 0000 5555 50

43:00 — 18:00 Uhr nur für formiose Mitteilungen ohne elektronische Signatur BIC: GENODEF1 WB1  
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gewürdigt hat und daraufhin die Eintragung in das Denkmalverzeichniserfolgtist.

Denkmalbegründung:

Ursprünglich deutschlandweit bekannter Traditionsbetrieb der Zündholzfabrikation, Ende 19.
Jahrhundert durch die Firma Heintz und Bischof gegründet, dann von Stahl und Nölke weiterge-
führt, später Teil der Deutschen Zündholzfabriken, Komplex aus Verwaltungsgebäuden, Fabrik-
gebäuden und Fabrikantenvilla, an der Straße die nach 1900 errichteten Verwaltungsgebäude,
jeweils zum Eingangstor in zweigeschossigen turmähnlichen Rundbauten mit Spitzhelm en-
dend, die seitliche Portaleingänge mit barockisierenden Rundsäulen; das zurückgesetzte Fab-
rikgebäude aus Ziegelmauerwerk mit Lisenengliederung aufgelockert und einer für die Zeit cha-
rakteristischen Kleinteiligkeit der Fenstergliederung, in der Mittelachse die erhöhte Schaufassa-
de, der Eingang von zwei Rundsäulen gerahmt; die traufständig zur Straße stehende Fabrikan-

tenvilla von imposanter Erscheinung in gründerzeitlich barockisierender Formensprache, erbaut
um 1895, der straßenseitige Eingangsbereich betont durch Ziergiebel (verdeckt durch Be-
wuchs), der Eingang mit Muschelwerkverzierung, Fassade und Giebel mit Putzgesimsen be-
tont, die Fenster mit Profilrahmen und Verdachung, auf der Westseite ein dreigeschossiger
Turm mit barockisierendem Haubendach, die zur Straße eingefriedete Turmvilla mit schönem
schmiedeisernem Gartenzaun; Verwaltungsgebäude und Villa und straßenbildprägender wrà
kung

Gemäß $ 18 Abs. 2 DenkmSchG bin ich verpflichtet, den Eigentümern, Besitzern oder Verfü-
gungsberechtigten die Eintragung in das Denkmalverzeichnis mitzuteilen.

Die Eintragung löst für Sie keine weiteren Rechtsfolgen aus, da das Denkmalverzeichnis ge-
mäß 8 18 Abs. 1 DenkmSchG nachrichtlich ist. Das bedeutet, dass der grundsätzliche Schutz
für das Objekt bereits mit dem Inkrafttreten des Denkmalschutzgesetzes bestanden hat. Nun-
mehrerfolgt lediglich die konkrete Erfassung und Benachrichtigung.

Vorsorglich möchte ich darauf hinweisen, dass Maßnahmen an.einem Kulturdenkmal oder in
seiner Umgebung,wie z. B. eine Instandsetzung oder Nutzungsänderung, den Genehmigungs-
pflichten nach $ 14 DenkmSchG unterliegen.

Das Denkmalverzeichnis können Sie beim Landkreis Wittenberg, als unterer Denkmalschutz-
behörde einsehen. Aus dem Denkmalverzeichnis geht auch hervor, woraus sich die Denk-
maleigenschaft ergibt.

vw
Für weitere Fragen steheich Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

gez.: Häuser

Anlage
Merkblatt für Eigentümer von Kulturdenkmalen

Verteiler

Eigentümer
/ Gemeinde
Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie S/A
Landkreis Wittenberg, FD Bauordnung


